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Vollziel1ull!;sverordnung 
zum 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 Ober den Motorfahrzeug
und Fahrradverkehr. 

(Vom 25. November 1932.) 

Der schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf das Bundesgesetz vom 15~ März 1982 über 'den Motorfahr-, .. 
zeug- und Fahrradverkehr, 

beschliesst: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 1. 

Motorfa.hrzeug~ sind Fahrzeuge, die durch motorische Kraft ange- 'Begriff. 
tzieben werden und auf öffentlichen Strassen verkehr~m, ohne an Geleise 
gebunden zu sein. 

Art. 2 •. 

1 Die Motorfahrzeuge werden in folgende Kategorien eingeteilt: Kategorien. 

a) Motorwagen sind Motorfahrzeuge jeder Art mit, Ausnahme der 
Motorräder; , 

b) Motorräder sind zweirädrige Motorfahrzeuge, sowie dreirädrige, 
deren Zylinderinhalt. bei Verbrennungsmaschinen 1100 cm3 und 
deren Leistung bei elektrischem Antrieb 7 Pferdekräfte nicht über
steigt. Fahrräder mit Hilfsmotoren gelten als Motorräder, Motor-

'räder mit Seitenwagen als zweirädrige Motorräder. . 

2 Die Motorwagen werden in folgende Unterkategorien eingeteilt: 
a) Leichte ,Motorwagen sind Motorwagen, deren Gesamtgewicht 

.8500 kg nicht übersteigt; 
b) Schwere Motonvagen sind Motörwagen, deren . Gesamtgewicht 
, 8500 kg übersteigt. 
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Art. s. 
,a) Personenwagen' sind Motorwagenzum Personentra.nsport mit, 

hochstens 8 Sitzplätzen. 
b) Gesellschaftswagen sind Motorwagen zum Personentransport rillt 

mehr als 8 Sitzplätzen.' " . 
c) Lastwagen sind Motorwagen für den Warentransport. 
d) Dreiachser. . 

, e) Traktor~m sind Zugwagen, die· zum Ziehen von Anhängern gebaut 
: sind und keinen oder nur einen verhältnismässig geringen eigenen 

Tragraum besitzen. , . 
f) Sattelschlepper sind gelenkige Drei· oder Mehrachser, "deren eine 

oder mehrere Nachlaufachsen mit dem'Zugwagen durch ein Fahr
gestell auf breiter Basis dreh-und schwenkbar verbunden sind und 
bei w~lchen die Traglast gleichinässig auf Zug- und Nachlaufachsen 
mlli.· , 

g) Motorkarren' sind kleine Motorwagen für den Trag- und Schlepp~ 
diemt auf kurze EntfernUngen, deren Geschwindigkeit 15 StUnden
:kilometer (km/St) nicht übersteigen kann. 

k), Arbeitsmaschinen sind Motorwagen, deren Kraftquelle vorzugsweise 
zu einer Arbeitsvemchtung wie Fräsen~ Sägen, Spalten, Walzen 
usw. verwendet wird, daneben aber auch zur Fortbewegung der 
Maschine VOn Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz dient. 

Art. 4. 

1 Das Leergewicht eines betriebsbereiten Motorwagens besteht aus 
Fahrgestell, Karosserie, Betriebstoff, Werkzeug und einem Ersatzrad. 

2 Das Gesamtgewicht besteht .aus dem L'eergewicht und der zu
lässigen Nutzlast~ 

Art. 5 .. 

Für Traktoren, deren Geschwindigkeit 20 km/St 'nicht übersteigen 
kann und die zu Fahrten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung 
eines Landwirtschaftsbetriebs verwendet, werden (landwirtschaftliche 
Traktoren), ge~ten nur die unter dem Abschnitt « Verkehrsregeln & des 
Gesetzes und der Verordnung aufgestellten Vorschriften sowie die Straf
bestimmungen für ihre Übertretung; desgleichen für Arbeitsmaschinen, 
deren Geschwindigkeit'10 km/St nicht übersteigen kann. 

Art. 6. 

Fahrzeuge 'Dem :ßundesrat bleibt vorbehalten, für Fahrzeuge, die zu mili-, 
der Armee. tärischen Zwecken verwendet werden, von 'der Verordnung ab

weichende Vorschriften aufzustellen, die ,sich für die militärischen, 
, Bedürfnisse :als notwendig erweisen. 
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11. Zulassung der Motorfahrzeuge znm.Verk.~hr. 

a. Prüfungsvorschriften. 

Art. 7. 
1 Motorfahrzeuge und Anhänger werden durch amtliche Sachver

ständige geprüft, die' die notwendigen theoretischen und praktischen 
Fachkenntnisse besitzen und die einschlägigen' gesetzlichen Bestim
mungen kennen müssen. 
, 2 Der Sachverständige hat ,zu prüfen, ob das l\IIotorfahrzeug den 
geset:?'lichen Vorschtiften entspricht. Die Prüfurig hat sich allgemein' 
auf die Betriebsicherheitdes Fahrzeugs zu erstrecken, wobei der sichern 

, Wirkung der Lenkung und der Bremsen sowie der Beleuchtung be~ondere 
Aufmerksamkeit zu' schenken ist. Das Fahrzeug ist durch eine Versuchs
ffl,hrt praktisch auszuprobieren. Der Sachverständige hat über das 
Ergebnis der Behörde schriftlich' zu berichten.' 

Art.' 8. 
1 Die' Motorfahrzeuge können jederzeit auf ihre Eignung zum Ver

kehr nachgeprüft werden; nach Verkehrsunfällen 'sind ·sie stets nach-, 
zuprüfen. 

. 2 Motorfahrzeuge, die der gewerbsmässigen Personenbeförderung 
dienen, sind jedes Jahr gemäss Art~ 7 zu prüfen. 

, b. Vorschriften für Motorwagen. ' 

'Art.9. 
I Die Breite des Motorwagens darf 2,2 m nicht übersteigen. Für 

schwere Gesellschaftswagen, die fahrplanmässig auf einer, 'bestimmten 
Strecke verkehren, kann das Justiz- und Polizeidepartement nach An
hörung der Kantone, deren Gebiet befahren werden soll, eine Höchst
breite bis zu 2,4 m zulassen. Diese Fahrzeuge dürfen andere als die fahr
planmässig zu befahrenden Strassen nur für Überführungsfahrten be
nützen. Die Bezeichi:lUng der Strecken, auf denen auch andere :Vlotor
wagen mit einer Breite bis zu 2,4 m verkehren dürfen, bleibt dem Bundes-
rat vorbehalten. ' ' 

2 Die Länge des Motorwagens darf nicht mehr als 9,5 m betragen, die 
des schweren Gesellschaftswagens und des Feuerwehrmotorwagens nicht 
mehr als 11 ID. 

3 Die Höhe des Motorwagens darf nicht mehr als 4 m betragen. 
, 4 Breite, Länge und Hohe sind über die äussersten hervorragenden 

Teile mit Ausnahme des Rückblickspiegels und der Fahrtrichtungs
anzeIger zu messen. 

Prüfung. 
Sach

verständige. 

Nach
prüfung. 

Breite. 
, Länge. 

Höhe. 
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1 Das Gesamtgewicht eines Motorwagena darf 11 t niebt aheriteigen. 
2 Für schwere Gesellschaftswagen, die fabrpJanmässigeine bestimmte 

Strecke befahren, für Kipp-, Zisternen- 1lQd, Kabe~transportwagen sowie 
für Feuerwehrmotorwagen beträgt das Hoohstgeeamtgewicht _ 18 t. 

3 Für' Dreiachser ,beträgt das Höchstgesamtgewicht 18 t. 

, Art. 11. 
1 Die Belastung des FahigestelIs (Karosseriegewicht und Nutzlast) 

darf nicht grösser 8e~, als es in den -Garantiebestimmungender Er
stellerfirma vorgesehen ist. 

2 Bei Personenwagen, die nlit einer auswechselbaren Ladebrncke 
versehen sind, darf die Nutzlast höchstens 600 kg betragen. 

Art. 12. 
Ausrüstung. 1.Der Motorwagen muss mit denVomchtungen versehen sein, die 

-für seine BetrieQsicherheit erforderlich sirid. Notwendig sind: 
, a)' eine. LenkvorrichtUng, die leicht upd sicher zu wenden gest~ttet;-

b) zwei voneinander unabhängig~ Bremseinrichtungen, oder ~ine 
B.remseinrichtung mit zwei vone~anderunabhangigenBedie-
nungsvorrichtungen, von denen eine auch dann wirken muss, wenn 
die andere versagt. Ein~ Bremseinrichtung muss eine Viet:rad
bremse sein. Die Bremsen müssen sofort und hinreichend wirksam 
sem; jede muss für sich das Fahrzeug mit voller Ladung, bei einem 
Gefälle. von 15 %"aufhalten können. 'Beim, Sattelschlepper müssen 
alle Achsen gleichzeitig gebremst werden können~ Schwere Motor-
wagen müssen mit einem Unterlegkeil auegeriiatet sein'; , 

c), eine Vorrichtung zum Rückwärtsfahren ; 
d) Beleuchtungsvorrichtungengemä~B Art. 18; 
e) Bereifung gemäse Art. 14; 
f) eine Wamvorricht,ung von tiefem Ton. Feuerwehrmotorfahrzeug~. 

können mit einer beeondem Wa.mvomchtung versehen sein, mit 
der andere Fahrzeuge nicht ausgerastet sein dürfen. Sirenen und _ 
andere gellende Wa.mvomchtungen sind untersagt; 

g) eine Einrichtung, die dem Führer jeder~t ein sicheres Uberblicken 
der hinter ihm liegenden Fahrbahn ermöglicht (Rückblickspiegel) ; 

h) ein selbsttätiger Scheibenwischer; 
i) links und rechts ein ausstellbarer oder wippender, bei Tag-und Nacht. 

orange leuchtender Fahrtrichtungsanzeiger, der bei Betätigung 
so weit über die Wagenseite vorsteht, dass er auch von hinten gut 
sichtbar ist. Im ruhenden Zustand darf er mcht sichtbar sein. 
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Als l!'ahrtriehtungsanzeiger können Blinker verwendet werden, die 
. auch von hinten gut sichtbar sind; 

k)' eine wirksame Schalldämpfungsvomchtung 'von dichtem Material, 
die nicht gegen den Boden.gerichtet sein d~rf u.nd deren Ende bis 

. an den Rand der Karosserie geführt wird. ' . 

2 Lastwagen. Traktoren' und Sattelschlepper uiüsseu mit einem 
gut eingerichteten Führersitz versehen sein, der gegen die Witterung 
geschützt ist. Der Führersitz muss eine Breite von mindestens 65 cm 
aufweisen. Neben dem Führersitz ,dürfen höchstens zwei weitere Sitz
plätze vorhanden sein, von denen jeder mindestens 45 cm, breit ist. Bei' 
schweren Motorwagen zum Personentransport muss der Führersitz von 
den Nebensitzen abgetrennt sein: ' " 

3 Die Karosserie muss so gebaut sein~ dass die Mitte des hinter dem 
Führersitz liegenden Karosserieteiles vor der Hinterachse liegt. Sie darf. 
keine technisch nicht erforderlichen hervorstehenden Bestandteile auf:
weisen, die bei engem Verkehr oder bei Zusammenstössen gefährlich 
werden können, wie Kühlerliguren und dergleichen. Die Ladebmcke 
darf seitlich nicht mehr als 10 cm über das äussere Reifenende, auf keinen 
FaIi über die Kotflügel hinausragen, 

4. Wenn wegen Spezialkarossierurtg die unte~ Abs. 1, lit. g, hund i, 
genannten Vorrichtungen nicht angebracht werden kÖnIien, so kann die 
.zuständigeBehörde. eine Ausnahmebewilligung erteilen . 

. 5 Zum Sammeln von Erfahrungeri kann das Justiz- und Polizei
'departement nach Anhörung von Fachleuten rfueine jeweils fest
zusetzende Zeit Vorrichtungen zulassen, die von den .Vorschriften der 
Verordnung abweichen. 

Art.13. 

I .DerMotorwagen muss mit folgenden BeleuchtungsvorrichtUngen 
versehen sein: 

a) auf der Vorderseite, höchstens 1,2 m über der Fahrbahn, mit zwei 
symmetrisch links und rechts von der Fahrzeugachse angebrachten, 
gleich stark wirkenden weissen Scheinwerfern, welche die Strasse 
in einer Breite von mino.estens 6 m auf eine Strecke von wenigstens 
100m genügend beleuchten. Die Scheinwerfer müssendurch eine ein
fache Vorrichtung abgeblendet werden können. In diesem Zustand 
müssen sie die Strasse in einer Breite von 6 m auf eine Strecke von 
SO m genügend beleuchten. Auf 6 rn'Entfernung muss die oberste 
Begrenzungslinie .de8 reflektierten Strahlenbündels tiefer liegen als 
die mittlere Horizontalachse des Scheinwerfers. 

Für )"Int{)nY~1~0!L diE' höchstens eine. Geschwindigkeit von 
30 km/St errC'ichen können. genügen vorn zwei weis se Lich-ter, die 

. Art der 
Beleuchtung . 
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Bereifung. 

. ohne zu blenden so kräftig sein müss~n, dass jedes Hindernis auf 
der Strasse auf eine Strecke' von SO' mund in einer Breite von 
6m wahrgenommen werden kann; 

b) aUf der Vorderseite mit zwei weissen, nicht blendenden Stand- oder 
. Markierlichtem von geringer Stärke, die mit <len Scheinwerfern 

kombiniert werden können, wenn diese weniger als 40 cm vom 
äussersten Fahrzeugrandentfernt sind; andernfalls sind sie inner
halbdieser Entfernung getrennt anzubringen; , 

e) mit eineniroten, nicht blendenden Schlusslicht, das hinten. links 
an~ebracht· sein muss;· 

. d) mit einem bei Betätigung der Bremsen automatisch wirkenden, 
nicht. blendenden, orangefarbigen Stopplicht, das stärker auf-
leuchtet als das Schlusslicht;' . 

e) mit einer Vorrichtung . zur Beleuchtung des' hintern Kontroll
schildes, die: so angebracht· und. so 'kräftig sein. muss, dass. das 
polizeiliche Erkennungszeichen bei nonnalen 'atmosphärischen 
Verhältnissen auf eine. Entfernung von 20 m deutlich lesbar ist. 
Beim Ausschalten dieses Lichtes muss gleichzeitig die übrige 
Auss~nbeleuchtung des Fahrzeugs erlöschen.' 

i. Die hinten am Motorwagen anzubringenden Leuchtvorrichtungen 
können in einer einZigen V orricht~ng vereinigt werden. 

3 Der 'Motorivagen kann' nrit folgenden weiiern Beleuchtungs-
vorrichtungen versehen sein: 

a) mit einer nicht blendenden Nebellampe; 
b) vom, an' den obern Ecken mit zwei weissen, nicht blendenden 
. Markierlichtem zur Bezeichnung der Höhe Und Breite der Karos-

sene; 
.e) hinten rechts mit 'einem zweiten Schlu~slicht; 
d) . hinten mit weissen, nicht blendenden Lichtem, die bei' Betätigung 

des Schalthebels Zum Rückwärtsfahren . automatisch wirken. 

'Sucherlampen, die fest ~t dem Fahrzeug verbtinden sind, sind 
untersagt. 

Art. 14. 

1 Alle Motorwagen ·zum Personentransport, sowie solche zum 
Gütertransport mit einem Gesamtgewicht bis zu 6000 kgmüssen mit 
Luftreifen ausgemstet sein. Gummiraupenbänder werden den Luftreifen 
gleichgestellt. 

2 Die übrigen Motorwagen können mit Luftkammerreifen versehen' 
sein, deren \Virkung auf die Strasse jedoch nicht schädlicher sein darf als 



, .. ~. . .,., ,e, . 

7 

die der Luftreüen. Das Justiz- und Polizeidepartement, bezeichnet nacb 
',Fühlungnahme init Fachle~ten die, zugelassenen Typen.' 

3 Die kantonale Behörde kann für Motorwagen zum' Transport 
von ausserordentlich schweren Lasten; für FeuerwehrmotorwlLgen sowie 
Turm- und Kabeltransportwagen VollguIllInireifen zulassen. " 

, Motorkarren' können mit Vollgummi~ oder Eisenreüen ver
sehen sein. . 

5 Bei Luftreifen darf der Raddtuck auf den Reifen nicht grösser 
sein,' als es in den Garantiebestimmungen der Erstellerfirma vorgesehen 
ist. Bei Luftkammer-, Vollgummi- und Eisenreifen darf der spezifische 
Druck 150kgauf den Zentimeter Breite "der Auflagefläche mcht über-. 
steigen. . " 

, 6 Alle Gummireifen müssen mit genügendem Gleitschutz versehensein 

Art. 15. 

1 Gesellschaftswagendürfen höchstens SO Plätze aufweisen. Platzzahl. 

2 Gesellschaftswagen, die fahrplanmässig eine bestimmte Strecke 
befahren, dürfen höchstens 60 Plätze aufweisen. Mit Zustimmung des 
Justiz~ und" Polizeidepartements kann für solche Gesellschaftswagen .. 
eine grössere Platzzahl zugelassen werden. · 

3 Die Platzzahl- ist im Fahrzeug sichtbar anzugeben. Drei Kinder' 
zählen gleich zwei erwachsenen Personen. 

Art. 16. 

Der Motorwagen muss an einer leicht zuganglichen Stell~ folgende 
Angaben aUfweisen: ' " 

a) Hersteller des Fahrgestells; 
b) Fabriknummer des Faprgestells; 
c) Fabriknummer desMoto~s. 

Art. 17. 

Angabeu 
über Fahr
gestell und 

Moto.r. 

1 Der Anhänger, ,muss folgenden Voraussetzungen entsprechen: Anhänger. 

a) Die Kuppelung muss betriebsicher und zur AusgleiCb,ung der 
Stoss- und Zugkräfte gut gefedert sein. Dies gilt für die Kuppelung 
zwischen Zugwagen tmd Anh~ger und zwischen den Anhängern. 

b) Die Achsen müssen gefedert sein. Die kantonale Behörde kann für 
," Spezialtransporte Ausnahmen bewilligen. 

c) Er muss mit einer wirksamen Bremse' und einem ünterlegkeil 
versehen sein. Anhänger mit einem Gesamtgewicht' von mehr als" 
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1500 kg mtiS8e,a mii,.einer :.Bremft.oai __ ~ ',",' 
dureh die sie m gleicher Zeit gebremst .... ~~~. 

d) Die Verbindung nischen Zugwagen und Anhing. lJl1JSi'SO besChaf
fen sein, dass der Anhänger dem RaWIlprolil desZngwagens folgt. " 
Anhänger zum Personentransport müs&eJl stets mit' einer Vierrad
achszapfen- oder' Drehschemellenkungvetsehen sein. 

,2 Der AnP-änger muss, vom mit zweiweissen, nicht blendenden, 
schräg nach aussengerichteten Lichtem und hinten mit einem roten 

. Schlusslicht lind einem Licht zur Beleuchtung des Kontrollschildes ver
sehen sein. 

. . 3 Der Anhänger muss mit Luftreifen versehen sem. Die· kantonale 
Behörde.kann für den Nahverkehr Ausnahinen gestatten. Bei Luftreifen 
darf der Raddruck al;lf den Reifen nicht grösser sein, als es in den G~- ' 
rantiebestimmungen der Erstellerfirma. vorgesehen ist. Bei Luftkammer-, 
Vollgummi- und Eisenreifen' darf der spezifisch~ DrUck 100 kg auf den 
Zentimeter Breite der Aufla,gefiäche nicht übersteigen., 

4 Anhänger an Personenwagen zur Beförderung des Touristenreise
gepäcks dürfen nicht längerals 2 m·sein. Thre Breite muss geringer sei~ 
al~' die' des Zugwagens und ihr Gesamtgewicht darf 500 kg nicht über
steigen. S.ie mÜssen mit Luftreifen, einer Kuppelung gemäss Abs.l, 
lit. a, einem Schlusslicht und einem Lieht zur Beleuchtung des Kontroll:-
schildes versehen sein.' ' 

6 Die Bestimmungen dieses Artikels beziehen sich nicht· auf Anhänge
wagen an Motorkarren, sowie auf Anhängewagen, die zu Arbeiten und 
Fuhren im Zusammenhang mit det:' Bewirtschaftung eines Landwirt
schaftsbetriebs verwendet werden (landwirtschaftliche Anhängewagen) . 
Die Kuppelung muss jedoch auch hier betriebsicher sein. ' 

c. Vorschriften fOr Motorrlder. 

, Art. 18 . 

. AUSrustllllg. 1 Das Motorrad muss mit einer Warnvorrichtung von hellem Ton 
,versehen sein. 

,2 Es muss mit Luftreifen ausgestattet sein. 
3 Der Art. 12, ~bs. 1, lit. a, b undk, sowie der Art. 16 gelten sinn. 

gemäs8auch für ~otorräder. 

Art., 19. 

Art der 1 Für zweirädrige Motorräder genügt' ein vorderes Licht, das den 
Beleu('htung. Bestimmungen des Art. 18, Abs.l, lit. a, entspricht .. Art. 18, Abs. 1. 
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Ut. c und e,' sowie Aba. 2 und .4· gelten sinng~1niss auch ft1r 
Motorräder .' 

2 Seitenwagen müssen auf der äussernSeite mit einem nicht bIen· . 
denden Licht versehen sein, das nach vorn weiss und nach hinten rot 
leuchtet. 

3 Dreirädrige Motorräder müssen mit den gleichen Beleuchtungs-
vorrichtungen versehen sein wie die Motorwagen. . 

Art. 20. 

, Motorräder, auf denen eine zweite Person mitgeführt wird, müssen.· 
genügend stark gebaut und mit einem zweiten Sitz sowie mit einem Hand
griff und· zwei Fussrastern für die zweite Person versehen. sein. 

d. Fahrzeugausweise und Kontrollschilder. 

Art. 21. 

1 Änderungen am· Motorfahrzeug, die eine Ergänzung. oder Abän
derung des Fahrzeugausweises . bedingen, sind binnen 14 . Tagen der 
zuständigen Behörde zu .melden. 

2 Für die Motorfahrzeuge des Bundes wird' der eidgellÖssiscp.e. 
Fahrzeugausweis ausgestell t. 

.Art. 22. 

Die im Falrrzeugausweis anzugebenden Prerdekräfte bemessen sich 
nach folgender Formel:N = 0,4 X i xd2 X S (N = Zahl der Pferde
kräfte ; i = Zahl der Zylinder; d = innerer Durchmesser eines Zylinders 

. in . Zentimetern; S = KolbeDhub in Metern). Bei Elektromobilen wird 
der ::Bemessung die dUrch die Fabrik garantierte Dauerleistmig an der· 
Motorwelle zugrunde gelegt. . . 

Art. 2B~ 

Für den zum Str~ssenvetkehJ; zugelassenen Anhänger an Motorwagen 
ist mit Ausnahme der Anhängewagen an Motork~uren und der land
wirtschaftlichen Anhängewagen ein besonderer Ausweis erforderlich .. 
Dieser 'wird für das Kalenderjabr ausgestellt, ist jährlich zu. erneuern 
und. muss stets mitgeführt werden. Für. die dem Bund gehörenden 
Anhänger ist ein besonderer eidgenössischer Ausweis auszustellen. 

Art. 24. 

Soziussitz., 

Fahrzeug
ausweis. 

Zahl der 
Pferde
kräftt> . 

Anhänger
ausweis. 

1 Für 3rlotorfahrzeuge, die ihren Standort im Ausland haben und Internatio
vorübergehend in die Schweiz fahren, muss ein internationaler' Zula.s- ' naler 

Verkehr. 
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sungsschein gemässdem, internationalen. Abkommen v:om 24. April 
1926 über Kraftfahrzeugverkehr beigebracht werden, sofern deI' Bundes
rat nicht für Motorfahrzeuge aus bestimmten Staaten' darauf ver
,zichtet hat. 

2 Kommt 'das Fahrzeug aus einem' Staat, der dem internationalen 
Abkommen nicht angehört; so muss der Halter den na;tionalen Fahrzeug~ 
ausweis mit sich führen. Das Justiz- und Polizeidepartement entscheidet 
über die Anerkennung der Fahrzeugausweise solcher Staaten. 

3 Kommt das Fahrzeug au~ einem .staat, der dem internationalen 
Abkommen nicht angehört. und dessen Fahrzeugausweis' nicht· als genü
gend betrachtet wird, so muss, ein schweizerischer", Fahrzeugausweis 
eingeholt werden. 

4 Der' internationale ZulassUngsschein ist durch die Behörde aus
zustellen, 'die den natiönalenFahrzeugausweis ausgestellt hat. Die 
Kantone' können Verbande von Automobilisten odarMotorradfahrern 
ermächtigen, diese Ausweise. auszustellen, unter Gegenzeichnung der 
zui. Ausstellung zuständigen, Behörde. , . 

Art. 25. 

1 An dem zum Verkehr zugelassenen Motorfahrzeug mÜssen zwei 
Schilder angebracht werden; am Anhänger' eines. Die Fahrzeuge des 
Bundes sind mit den eidgenössischen Schildern zu versehen. ' 

2 Die, Kontröllschilder' müssen beim ,'Motorfahrzeug vorn und 
hinten, beim ,Anhänger hinten derart angebracht werden, dass sie 
beständig sichtbar, deutlich lesbar und vor Schmutz' genügend', ge-
schützt sind, ' , 

3 Den ,Personen, die im Genuss der diplomatischen Vorrechte und 
Befreiungen stehen, ist init den orqentlichen Kontrollschildern ein Schild 

, mit den !3uchstaben CD (corps diplomatique) abZugeben. 

Art. 26. 

1 Den im Motorfahrzeuggewerbe tätigen Personen und Firmen 
werden durch die kantonale Behörde besondere Fahtzeugausweise mit 
Kontrollschildern (Händler- oder Versuchschilder) abgegeben, die zu 
Fahrten mit ' 

, 'a) Motorwagen, 
b) Motorrädern 

berechtigen. Sie werden nur an Personen und Firmen abgegeben, die 
für e~ne einwandfreie ,Gesqhäftsführung Gewähr bieten. 
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v j3rsicherung ,im Sinne des Gesetzes besteht. 

3 Die Art. 6, 12" 18, Abs. 1., 8 und 5, sowie 15 des Gesetzes sind 
anwendbar. . . 

Art. 27. 

.1 Das Händlerschild berechtigt den, Inhaber, seme Angestellten 
und Arbeiter zu allen un~ntgeltlichen Fahrten~ 

2 :Pas Versuchschild darf nur zu Fahrten zum Ausprobieren von 
Fahrzeugen und zu Schleppfahrten verwendet werden. 

Art. 28. 

Händler
und Ver-
8ucbscbild. 

1 Zum Ausprobieren, Vorführen oder überführen eines bestimmten ,Tages- ' 
}Iotorfahrzeugs kann' die kantonale Behörde eine ,Tagesbewilligung bewilliguDg. , 
erteilen, gültig für' einen ode~ sieben Tage. Mit der BeWilligung ist ein: 
Kontrollschild abzugeben . 

'2 Die Tagesbewilligung darf nur erteilt werden, wenn eine Haft
pflichtversicherung im Sinne des Gesetzes besteht. 

Art. 29. 

1 Motorfahrzeuge aus Staaten, die dem internationalen Abkommen 
'·om 24. April 1926 über Kraftfahrzeugverkehr angehören, müssen, ~' 
zum Verkehr in der Schweiz zUgelassen zu werden, ausser ihren nationalen 
Kontrollschildern, auf, der Rückseite das nach diesem Abkommen vor
geschriebene Nationalitätschild mit den zur Feststellung der Nationalität 
vereinbarten Buchstaben tragen. . 

Schilder 
für aUS
Hmdische, 
Motor

fahrzeuge. 

2 Motorfahrzeug~ aus Staaten, die dem internationalen Abkommen \ 
nicht angehören, müssen das Kontrollschild ihres Herkunftstaates 
tragen., Besitzen sie keil;! solches, so müssen sie mit schweizerischen 
Kontrollschildern versehen werden. 

Art. SO. 

. Wird der Standort eines Motorfahrzeugs in einen andem Kanton 
verlegt, so sind die Kontrollschilder binnen 14 Tagen beim Ileuen Kanton 

, auszuwechseln. Die Behörde dieses Kantons übermittelt die altEm 
Schilder dem bisherigen Kanton. 

Wechs61 des 
Standort
kantons. 
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111. ZUI&l8_, der .otortalne ....... ~~f:erteJar. 

Art. 81. 
1 Zur 'Erlang1ing eines Führerausweises ist das Gesuch um Erteilung 

, eines Lemfahrausweises einzureichen. Der Gesuchsteller hat anzugeben, 
ob er an Gebrechen leide, welche die' Führung eines Motorfahrzeugs 
~eeinträchtigen können. Das Gesuch ist auf dem im Anhang vorgesehenen 
Formular einzureichen. 

, , 

2 Der Lernfahrausweis darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber ' 
das 18. Altersjahr vollendet hat. Er kanil ans den gleichen Gründen 
verweigert werden wie der Führerausweis. Unmiindigeub.d' entmündigt~ 
Bewerber bedürfender Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

3 Der Lerrifahrausweis, ist für '8 Monate gültig, berechtigt zu Lern· 
fahrten in der ,ganzen Schweiz und kann. nach seinem Ablauf jeweils 
,uIp einen Monat verlängert werden. , 

, 4 Mit dem Lernfahrausweis sind' dem Bewerber die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Mot?rfa.hrzeugverkehl zu übergeben. 

Art. 82., 

Fahrlehrer- 1 Zur Ausübung des Fahrlehrerberufs 'ist eine besondere ,Be~ligung , 
beruf~ ,notwendig, ,die durch die kantonale Behörde auf Grund einer besondem 

Prüfung zu erteilen ist. 

Führer
prüfung, 

2 Voraussetzung zur Erlangung der Bewilligung ist, dass der Be
werber das 22. Alt,ersjahr' zurückgelegt hat, die gesetzlichen Vorschriften 
kennt, über die nötigen"technischen Kenntnisse verfügt und während 
ID:indestens zwei Jahren ein Motorfahrzeug klaglos geführt hat. Er muSs 
gut beleumdet sein;' auch müssen seine übrigen persönlichen Verhältnisse 

, Gewähr für einwandfreie Ausübung seines Berufs bieten. 

3 Der Bewerber muss 'über seine körperliche Eignung das Zeugnis 
eines durch die Behörde zu bezeichnenden Arztes beibringen. 

" , 

4 Die Bewilligung ist jährlich zu erneuern.' 

Art. ~s. 

1 Die Fü.hrerprüfung wird durch amtliche Sachverständige ab
genommen. 

2 Der Sachverständige hat den Bewerber nach fachmännischer An
,leitung über Sehschärfe ünd Gehör summarisch ZU prüfen. Wenn Zweifel 
, über die, körperliche oder geistige Eignung bestehen, ist der Bewerber 
zur 'Untersuchung an, einen von der Behörde zu bestimmenden Arzt' zu 
weisen; die Behörde kann auch eine' psychotechnische Prüfung anordnen. 
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Bewerber, die das' 65. Altersjahr ö.b6nchntten habe1t;~~;·ä; .... 
einer ärztlichen Untersuchqng linterziehen.über die Vo~"e. der 
ärztlichen Untersuchung wird das Justiz- und ·Polizeidepartement nach 
Fühlungnahme mit der Verbindung der Schweizer Ärzte besondere 
Weisungen . erteilen. 

3 Die Behörde kann im Einzelfall die Beibringung eines Leumund
zeugnisses und .eines Strafregisterauszugs ve~anlassen. 

4. Der Bewerber hat sich über die Kenn.tnis der Verkehrsvorschriften 
, • • >. • 

und der Funktionen der Lenkvorrichtung und det Bremsen des Motor-
famzeugs auszuweisen. Er hat den Nachweis 'zu erbringen, dass er dss 
Fahrzeug in jeder Lage .beherrscht und es ohne Störung und Gefährdung 
des Verkehrs zu führen versteht. . 

5 Die Führerprüfung darf für Motorwagenführer frühestensS· 
Wochen, für Motorradfahrer frühestens 14 Tage nac~' Ausstellung des 
Lemfahrausweises erfolgen. Wenn der zu. Prüfende schon im Besitz eines 
inländischen oder. ausländischen Führerausweises war, so k~ er früher 
zur 'Prüfung zugelassen werden. . 

• Besteht der Bewerber. die Prüfung nicht, so darl er in ,der Regel 
vor Ablauf von 4 Wochen nicht zu einer neuen zugelassen werden. 

Art. 84. 

1 Für. die gewerbsmässige Ausführung von Personentransporten 
mit Motorwagen sind das Zeugnis eines durch die Behörde zu bezeich
nenden Arztes, ein Leumlmdzeugnis und ein Strafregisterauszugbei-
zubringen. . 

2 Für die Führung eines schweren Gesellschaftswagens muss sich. 
. der Bewerber darüber ausweisen, dass er während eines Jahres einen 
schweren Lastw.agen klaglos geführt hat •. Davon ist ausgenommen der 
Führe;r einer Unternehmermotorpost, der während eines Jahres auf der 
gleichen Strecke in dieser Eigenschaft mit einem Personenwagen ge-
fahren ist. . 

S Für die gewerbsmässige Ausführung von Personentransporten 
mit leichtEm Motorwagen und die Ausführung vo.n Personen- und Güter
transporten mit schweren Motorwagen und Traktore~ muss sich der· . 
Bewerber bei der' Prüfung ü~er gründliche Kenntnisse der technischen 
Beschaffenheit des Fahrzeugs' ausweisen. 

Art. 85. 

1 Der Führerausweis wird für die. Führung der folgenden Motor
fahrzeugka tegörien ausgestellt: 

Besondere· 
Führer
prüfung. 

Führer
ausweis. 
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a) ·leichte Motorw&gen; , 
b) 'leichte Motonvagen zur gewerbsmässigen Ausführung von Personen-

transporten ; , 
c) schwere Motorwagen zum. Personentransport ; 
d) schwere Motorwagen zum G~tertransport; 
e ) Traktoren;., 
tJ Motorräder ohne Seitenwagen ; . 

> g) Motorräder mit Seitenwagen:; 
h) Dreiräder; 
ij Elektromobile. 

2 Für die Führer der unter b,c, d und e genannten Kategorien 
ist der ~eson:dere F~erausweis, für die der Motorfahrzeuge des Bundes 
der eidgenössische Führerausweisauszttst~nen. ' 

. 3 Die . Bewilligung zur Führung eines' schweren Motorwagens 
(Kategoriec und d) berechtigt auch zur Führung eines Traktors (Kate
gorie e), die zur Führung eines leichten Motorwagens für die gewerbs
mässige Ausführung, von Personentransporten (Kategorie b) ZUJ' Führung 
eines leichten Motorwagens (Kategorie a) und die zur Führung eines 

. schweren Motorwagens . zum Personentransport {Kategorie c)zur Füh-' 
rllng eines schweren Motorwagens zum Gütertransport (Kategorie d) .. 

. Im übrigen gilt der Führerausweis nur zur Führung der Motorfahrzeug-
kategorie~ für die er ausgestellt ist. ,. 

Art.86 . 
. 1 Ausländische Motorfahrzeugführer, die mit einem Mot()rfahrzeug 

vorübergehend in' die Schweiz fahren, müssen im Besitz eines inter
nationalen Führerscheins gemäss dem internationalen Abkommen vom. 
24. April 1926 über Kraftfahrzeugverkehr sein, . sofern deJ: BUndesrat 
nicht für Motorfahrzeugführeraus bestimmten Staaten darauf ver-
zichtet hat. ' 

2. Gehört der ausländische Staat dem Abkommen nicht an,sö m~ss 
der Motorfahrzeugführer 'im ~esitz seines nationalen Führerscheins 
sein. Das Justiz-. und. Polizei departement entscheidet über die . Aner-
kennung der Führerausweise solcher ·Staaten. . 

3. Kommt der MotorfahrzeugfÜhrer aus einem Staat, der dem inter
nationalen Abkommen nicht angehört und dessen Führerausweis nicht 
als genügend betrachtet wird, so muss er einen schweizerischen Führer~ 
ausweis einholen.' 

4 Der internationale Führerschein ist durch die Behörde auszu
stellen, die den nationalen Führerausweis ausgestellt hat. Die Kantone 
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können Verbände von Automobilisten oder Motorradfahrern ermlohtigen, 
diese Ausweise auszustellen" unter Gegenzeichr,tung der zur AU8stellung 
zuständige,n Behörde. 

'IV. Verkehrsregeln. 

a. fOr Motorfahrzeuge. 

Art. 37~ 

1 }Iotorfahrzeuge dürfen nur unter Beobachtung der im Abschnitt, Verkehr in 
«Zulassung der Motorfahrzeuge zum Verkehr)) aufgestellten Bestinunungen betriebs-
verkehren. " ' sicherem' 

, , , ZuStand. , 
2 D~r Führer ist verpflichtet, vorhandene Mängel' dem Halter 

unverzüglich zu melden. Der berufsmässige Führer ist nebel;l dem Halter 
, für 'den .betriebsicheren Zustand des Fahrzeugs verantwortlich. ' 

Art.38. 

1 Arbeitsmaschinen und land~wirtschaftliche Traktoren sind zum 
öffentlichen Verkehr nur zugelassen, wenn sie mit folgenden Vorrich
tungen veJ;sehen sind: 

a) mit einer Lenkvorrichtung, die leicht und sicher zu wenden ,ge
stattet; 

b) mit, z\vei voneinander unabhängigen Bremseinrichtungen, 'oder 
einer Bremseinrichtung mit zwei voneinander unabhängigen Be-' 
dienungsvorrichtungen, von denen eine auch dann wirken muss, 
wenn die andere versagt. Für zweirädrige Traktoren, <Me von einer 
zu Fuss gehenden Person gelenkt werden können, genügt eine' 
Bremse mit einer Bedienungsvorrichtung: Die Bremsen, 'müssen 
sofort und hi~eichend wirksam sein; . 

c) mit einer \VarQ.vorrichtung von tiefem Ton; , 
d) mit einer Schalldämpfungsvorrichtung ; 
e) nach Eintritt der Dämmerung vorn mit zwei weissen, nicht blen

dendenLichtern, hinten mit einem roten Schlusslicht., Für zwei
rädrige Traktoren im Sinne von lit .. b genügt. ein vorderes Licht . . 

2 Sie können mit Gummi- oder Eisenre~fen versehen sein. Sind 
sie mit Eisenreifen ausgerüstet, die ,an ihrer Oberfläche Stollen oder 
Rippen aufweisen. so sind sie während der Verwendung auf der Strasse 
mit Vorrichtungen zu versehen, welche die schädigenden Wirkungen 
auf die Strasse aufheben (Gummikissen, Gummireifen). ' 

3 Der Art. 14, ,Abs. 5~ und der Art.16 gelten auch für Arbeits
maschinen und landwirtschaftliche Traktoren. . 

Verkehr mit 
Arbeits

m&schinen~ 
landwirt

schaftlichen 
Traktoren 
und An
hänge
wagen. 
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, Landwirtschaftliche Anhingewagen müssen vom Beginn der' 
Dämmerung an vorn links mit einem weissen Lieht versehen sein. Der 
letzte Wagen muss hinten ein, rotes Licht' oder eine fest angebrachte . 
rote Reflexlinse von grossem Dllrchmesset aufweisen, die in der Richtung 

,der Fahrzeugachse wirkt. 

Art. 39. 

Handhabung 1 Das Motorfahrzeug' m,uss vom Beginn der Dämmerung' an bis 
der Be- zum Eintrit,t der Tageshelle oder bei dichtem Nebel wie folgt, beleuchtet 

leuchtung." sem: 

a)' beim Parkieren mit den MarkierJichtern, dem Schlusslicht und dem 
. Licht zur Beleuchtung des Kontrollschildes, ausser wenn es im 

Bereich genügender Strassenbeleuchtung , oder auf behördlich' 
angewiesenem 'Parkplatz stillsteht ; , 

b) beim Fahren mit ,den Strassenlichtern (Art. 18,' Abs. 1, lit. a), 
dem Schlusslicht und dem Licht zur B~leuchtung des Kontroll-,,' 
schildes. Die blendenden Scheinwerfer müssen wenigstens 100 m 
vor .dem ,Kreuzen mit einem andern Motorfahrzeug, einem: be
spannten Fahrzeug, einer auf oder unmittelbar neben der Strasse 
fahrenden Tram- oder Überlandbahn, einem Fahrrad, einer Truppen
abteilung, einer Fussgängergruppe, einem Reiter oder einer Vieh
herde abgeblendet werden, desgleichen beim Hintereinanderfahren 
von Motorfahrzeugen und beim Anhalten. Sofort muss abgeblendet 
werden, wenn der entgegenkommende Fahrzeugführer durch 

',Ein- und Ausschalten der, eigenen Scheinwerfer darum .ersucht. 
In Ortschaften ist die Verwendung der blendenden Scheinwerfer 
auf beleuchteten Strassen untersagt. Eine Ausnahme bildet die 
Verwendung 'der Scheinwerfer zur Abgabe von optischen War-

'nungssignalen gemi:tss Art. 40, Ahs. 4. 

2 Die Markierlichter gemäss Art. 13, Ahs. 1, lit. b, dürfeil,wenn die 
Achse der Scheinwerfer nicht mehr als 40' cm vom Fahrzeugrand ent

,lernt ist, nicht zu gleicher Zeit eingeschaltet werden wie die Schein
werfer. 

3 Der Gebrauch der Nebellampe ist nur bei dichtem Nebel ge-
stattet. ' ' 

4 Die Lichter der Anhänger müssen gleichzeitig mit den Lichtern 
des Zugwagens hrenn~n; ,ebenso die Beleuchtungsvorrichtungen von ins 

" Schlepptau genommenen Motorfahrzeugen; sind, diese gebrauchsunfähig, 
so sind Ersatzlichter anzubringen. 

5 Bei Anhängerzügen müssen das Schlusslicht und das, Licht zur 
Beleuchtung des Kontrollschildes am h:tztt·n Anlüinger brennen. " 
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Art. 4.0. ' 

1 Der grundlose und übermissige Gebrauch der Wamv6lrichtung Handhabung 
ist untersagt. " " der Wam-

, , vorrichtung. 
2 In' Ortschaften dürfen die Führer von Motorfahrzeugen nur die 

durch dieso Verordnung vorgeschriebene Warnvomchtung benützen. Die 
Signale sind hier besonders kurz zu geben. 

3 Die Benützung der\Varnvorrichtung zur Abgabe von andera als 
Warnungszeichen, insbesondere von Rufzeichen, ist 'untersagt., 

, , An Stelle des akustischen kann nach Eintritt der Dunkelheit das 
optische Signal verwendot werden. Innerorts ist von 2S Uhr an bis zum 
Eintritt der Tageshelle das akustische Signal stets durch das optische 
zu ersetzen; akustische SigIl3.le dürfen während dieser Zeit nur noch in 
N ötfällen gegeben werden. ' 

5 Die besondere Wamyorrichtung der Feuerwehnno~rfahrzeuge' 
darf nur auf dem W ~g zur Hilfeleistung verwendet werden. ' 

Art. 41. 

'1 Bei der Bedienung des Motorfahrzeugsist jeder vermeidbare Lärm ,V~rmeidung 
, zu unterlassen; der Motor ist beim stehenden Fahrzeug abzußtellen~ von Lärm. 

Auch für die Ladung sind die zur Vermeidung des Lärms notwendigen 
Vorkehren ,zu treffen. ' .' ' 

. 2M otorfahrzeuge', ,die infolge mangelhaften Zustandes, namentlich 
der Schalldämpfungsvorrichtung, störende Geräusche verursachen, sind 
auS dem Verkehr zurückzuziehen. ' 

Art. 42. 

,Der FÜhrer muss sein Fahrzeug ständig beherrschen ~d die Ge- Geschwin
schwindigkeit den gegebenen Strassen~ und· Verkehrsverhältnissen an-' 'digkeit. 
passen. Er hat namentlich in Ortschaften, bei Bahnübergängen und auch 

, sonst überall da, wo das Fahrzeug Anlass zu Verkebrstörung, Belästigung 
des Publikums, Erschrecken des Viehs oder Unfällen bieten könnte, den 
Lauf zu' mässigen oder nötigenfalls anzuh~lien. ' , 

Art. '48. 

1 FÜr sch\vere Motorwagen' mit Luft- oder Luftkammerreifen beträgt Höchst-" 
die Höchstgeschwindigkeit ausserorts 45, innerorts SO kmjSt, für ~~~" 
Sattelschlepperausserorts 40, innerorts 25 km/~t. a:h~ere 

2 Für Motorwagen 'mit Vollgummireifen beträgt die Höchst. Motorwagen. 
gf's('hwindi~kt'it ,20 kmjSt. 

2 
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_ 3 Die Geschwindigkeitsvorsehriften der Art. 48 und 44 gelten nicht 
. . für Feuer-wehrmotorfahrzeuge auf dem Weg l1ll' -Hilfeleistung. 

Höchst
geschwindig

keit für 
.Anhänger
züge und' 

Schleppzug . 

BenützUng 
der· Fahr
. ·bahn. 

Art. 44. 

1 Die Höchstgeschwind~gkeit beträgt·: 
a) -für Anhängerzüge mit Luft- oder Luftkammerreifen ausserorts 85, 

innerorts 25 kmjSt, we~ . der Anhänger vom Führersitz des 
. Zugwagens aus gebremst werderi kann, .. und ausserorts lind inner
orts 25 kmjSt, wenn die Bremsung des Anhängers vom Zugwagen 
aus nicht möglich is~; . 

b) für Anhängerzuge, . die nicht· oder nur. zum Teil mit Luft· oder 
Luftkammerr~ifen versehen sind, 15 km/St;· . 

. c) für Motorkarrenzüge 10 km/St;' . 
d) für Personenwagen mit Anhängern zur BefÖrderungdes Touristen

. reisegepä.cks, ausser<?rts 50, ~erorts 80 km/St. 

2 Wird ein Motorfahrzeug durch ein anderes abgeschleppt, so be-
trägt 'die Höchstgeschwindigkeit des Zuges 25 km/St. .. 

Art. 45. 

1 Ermöglicht die Breite der Fahfbahn das gleichzeitige Fahren. 
mehrerer Fahrzeuge auf einer Fahrbahnhällte, so mÜssen sich die lang-
samern . Fahrzeuge am Rande der FahrbahD. ·bewegen. . 

2 In Strassen mit Sicherheitslinien haben die Fahrzeuge rechts· 
dieser Linie zu fahren. 

3 Vor FussgängerE,ireifen haben die Motorfahrzeugführer die Ge
schwindigkeit zu mässigen und. nötigenfalls anzuhalten, um den sich 
schon darauf befindenden Fussgängern die ungehinderte Überquerung 
der Fahrbahn zu ermöglichen. 

Art. 46 .. 

Überholen. 1 Das Überholen ist nur .gestattet, wemi die dazu erforderliche-
Strassenstrecke· frei und übersichtlich ist, namentlich wenn kein anderes 
.Fahrzeug entgegenkommt. Nach dem Überholen darf· erst dann wieder
nach rechts. eingebogen werden, wenn für· das überholte Fahrzeug jede 
Gefährdung ausgeschlossen ist. -

2 An Strassenkreuzungen, Bahnübergängen und an unübersicht
lichen Stellen, besonders an Strassenbiegungen, darf nicht überholt. 
,verden. 
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3 Wer überholt, muss besonders vorsichtigf~hren und auf die übrigen 
StrassenbenützerRücksicht nehmen. 

Art. 47. 

Vor dem Abbiegen nach links ist einem gleichzeitig entgegen- Abbiegen 
kommenden Fahrzeug der Vortritt zu' lassen. . nach links. 

Art. 48 . 

. 1 Hintereinander fBhrende Motorfahrzeuge dürfen nur so nahe auf
schliessen, dass sich beim plötzlichen Anhalten des vordern Fahrzeugs 

. kein Zusammenstoss ereignen kann. . . 

2 Motorfahrzeuge dürfen rückwärts nur im Schrittempo fahrEm~ 
Sie haben den andern Fahrzeugen den Vortritt zu las~.en. 

3 Auf der Strasse darf ein Fahrzeug nur dann umgewendet werden, 
wenn dies ohne Störung des Verkehrs geschehen kann. 

Art. 49. 

Hinter
einander
fahren . 

Rückwä.rts.:. 
fahren. 

Wenden. 

1 Motorfahrzeuge dürfen nur am Strassenrand anhalten.' . Beim Anhalten . 
. Verlassen des Fahrzeugs . hat der Führer den Motor abzustellen.und· die' 
·Bremsen· anzuziehen. Das Aussteigen aus. dem Fahrzeug hat, wenn' 
möglich, auf der dem V erk~hr abgewendeten Seite zu erfolgen. 

2 Motorfahrzeuge sind so aufzustellen, dass sie den Verkehr nicht 
stören können. Solche, die auf steilen Strassen unbeaufsichtigt stehen 
gelassen werden, sind durch Einschaltung des der Neigung entgegen
gesetzten niedrigeren Ganges, Anbringen eines Unterl~gkeils. oder Ab
lenkung der Vorderräder gegen den Randstein usw. besonders zu sichern. 
Bei schweren Motorwagen lind Anhängerzügen ist der Unterlegkeil stets . 
anzubringen. 

3 . An engen St.rassenstellen, Strassenkreuzungen und. -einmün
dungen, scharfen Biegungen, auf Brücken, Fussgängerstreifen und vor 
Löschgerätschaftsmagazinen, sowie an HaltsteIlen von.' Strassenbahnen 
Und fahrplanmässigen Motorwagenkursen dürfen Motorfahrzeuge nicht' 
aufgestellt werden. 

Art. 50. 

Das Loslassen der Lenkvorrichtung während der Fahrt und, auf 
Strassen, deren Gefälle 5 % übersteigt, das Bergabwärtsfahren mit 
Freilauf, ausgeschalteter Kuppelung oder ausgeschaltetem. Getriebe sind 
untersagt. 

Loslassen 
de: Lenk

vorrichtung. 
Ber~)'a bwärte/. } •.. m?11. 
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. Art. 51. 

Umzüge. 1 Umziige und militirisehe Abteilungendilrfön nur an den hiefi1r 
freigegebenen Stellen gekreuzt oder überholt werden. 

2 LeichenZüge dürfen nur . durch . Feuerwehrmotorfahrzeuge, die 
zur Hilfeleistung fahren, und durch Krankenwagen unterbrochen werden. . 

Art. 52. 

~1itfahrer. 1 Neben dem Führer dürfen nicht mehr Persenen Platz nehmen als 
Plätze vorhanden sind. 

2 Der Führer eines. Gesellschaftswagens hat· die Mitnahme solcher 
Personen zu verweigern, deren körperlicher oder geistiger Zustand 
Ursache eines. Unfalls werden könnte. 

Art. 53. 

Personen- . . 1 Auf dem Lastwagen kann· das notwe~dige Arbeitspersonal mit-
beförderUng geführt ,werden. Drittpersonendürfen ausserhalb des Führersitzes nicht 
auf Last- mitgeführt werden. 

wagen. 
2 Im übrigen dürfen La.stw~gen· zur Personenbeförde,rung nur 

benützt' werden, wenn sie hiefür besonders eingerichtet sind und.' die 
Einrichtung von der Behörde genehmigt· worden ist. Für die Führung 
und ,die Versicherung gelten die für· schwere Gesellschaftswagen auf
gestellten Vorschriften. Die gewerbsmässige Personenbeförderung ist 
untersagL . 

Art .. 54. 
, ' . 

. Ladung. . 1 Die Ladung' darf weder PerSOnen noch Sachen gefährden. Sie 

Achs
belastung. 

darf die für das Motorfahrzeug vorgesehene Breite und Höhe nicht 
übersteigen. Sie darf das Fahrzeug vorn nicht ül?erragen. Für besondere 
TI'ansporte können durch den Kanton, dessen Gebiet befalu:en werden 
soll, Ausnahmebewilligungen erteilt werden. 

2 Beim Transpqrt . von Langholz und anderndas· Fahrzeug. über
hängenden Gegenständen ist das Ende der Ladung durch Tuchwimpel, 
Strohkränze usw. deutlich kenntlich zu ma.chen. 

3 Der Bundesrat behält sicl:t vor, für deil Transport von feuer
gefährlichen, ätzenden und explosionsgefiihrlichen Waren mit Motor
fahrzeugen besondere Vorschriften zu·· erlassen . 

. Art.55. 

Die Belastung einer Achse darf bei schweren Motorwagen '/5 der 
Gesamtlast, bei Anhängern 5 t nicht übersteigen. 

. I 
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Art. 56. 

1 Das Mitführen einer' zweiten Person auf einem nicht dazu ein
gerichteten und geprü.ften Motorrad, sowie dal~ Anhängen von' Fahrzeugen 
an das Motorrad und das, Nachschleppen von Gegenständen sind unter-
~~. ' 

2 Das, MitfühTen von Gegenständen auf Motorrädern ist untersagt, 
sofern 'dadurch die sichere Führung des Fahrzeugs beeinträchtigt oder 
andere Strassenbenützer gefährdet werden. Gefährliche Gegenstände wie 
Sensen usw. müssen gesichert sein. ' 

Art. 57. 

MitfDhren 
von Per

sonen und 
Sachen auf 

Motor-
rädern. 

Den Führern von Motorwagen ,zur gewerbsmässigen Ausführung Verbot des 
von Personen transporten ist der, Genuss al1:toholischer Getränke während' Alkohol-

, gen, usse8. 
der Atbeit~-, und 'Präsenzzeit untersagt. 

Art. 58. 

Die Verwendung von die, Strasse beschädigenden Vorrichtungen ist 
untersagt. Schneeketten dÜrfen nur verwendet werden, wenn die Schnee
verhältnisse es erforder;n und durch ihren Gebrauch die Strasse nicht 
erheblich beschädigt wird. ' 

Art. 59. 

1 Das Motorfahrzeug im Schlepptau ist durch eInen Führer zu 
lenken, der im Besitz eines Führe:r;ausweises ist. 

2 Das Schlepptau muss in der Mitte dur~h Tuchwimpel, Stroh
kränzeusw. kenntlichgema~ht werden. Ketten dürfen nicht als Schlepptau 
verwendet werden. . 

Art. 60. 

Strassen~ 
schutz. 

Motor
ahrzeuge im , 
Schleppta.'Q, 

1 Verkehrsreiche Strassen dürfen bei Lernfahrten erst d.ann befahren Lem.fa.hrten. 
werden, wenn es ohne Gefährdung des Verkehrs geschehen kann. , 

21(er Fahrschüler darf mit einem· Motorwagen nur unter Begleitung 
einer. P,erson fahren, die mindestens seit einem Jahr im Besitz eines 
Führerausweises für Motorwagen ist. 
• 3 Motorradfahrschüler müssen, von einer Person beaufsichtigt' 
werden, die selbst im Besitz eines Führerausweise~ für Motorräder ist. 

, Der Lernfahrausweis ist stets mitzuführen,' 

Art. 61. 

1 Bein;:tHerannahen eiiler Strassenbahn haben die Mutorfahrz'euge Verhalten 
das Geleisefreizngeben. ' gegenüber 

tra,ssen~ 

bahnen. 
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2 Lässt die Anlage des Geleisel:J ein· Rechtsa.usweichen nicht zn, 
so istzuin Ausweichen die vom Schienenfahrzeug nicht beanspruchte 
Strassenseite ;m benützen. 

3 Die fahrende Strassenbahn ist rechts zu überholen, wenn der Ra.um 
zwischen dem rechten Band der Fahrbahn und der Strassenbahn aus
reicht; reicht er picht aus, so darf sie links übElrholt werden. Die hal-' 
tende StrassenbahIi ist rechts zu überholen~ wenn ein~ Schutzinsel vor
handen ist; fehlt eine solche, so darf sie nur links und Dur in lang-

. samer Fahrt (Schrittempo) überholt werden. Im übrigen findet Art. 46 
Anwendung~ 

4, Strassenbahnhaltstellen' tnit . Schutzinselnoder markierten 
SchutzzonE;n müssen rechts umfahren ·werden. Sind die. Geleise von der 
Strassenbahn frei, so kann auch gi;adaus gefahren werden. . 

5 Motorfahrzeuge . dürfen an fahrende Strassenbahnen . nur so weit 
aufschliessen, dass sich beim Anhalten der Strassenbahn kein Zusammen
stoss ereignen' kann.' An halteride Strassenbahnen darf nicht näher als 
auf 2' m herangefahren werden. . 

6 'Verden Motorfahrzeuge neben derrt Strassenbahngeleise. aufge
stellt, so ist von der nächsten Schiene aus gemessen ein Raum von 
ririndestens 1 m freizulassen. 

Art. 62. 

Bergstrassen. 1 Bergstrassen sind alle Passtrassen, SOWle steile, kurvenreiche 
Strassen in bergigen und hügeligen Gegenden. Ausgenommen sind 
mindestens 6 m breite, für den Automobilverkehr besonders ausgebaute 
Strassen~ ..' . . 

. 2 Die Geschwindigkeit auf Bergstrassen ist stets zu mässigen. Sie 
ist besonders der' Breite und Anlage der Strasse sowie deren Übersicht
lichkeit anzupassen. Bei Begegnung:mit andern Fahrz'eugen und mit 
ViehherdEm ist sie zu verlangsamen. Für l\fotorwagen mit Anhängern 
darf sie 30 km/St nie übersteigen. . . 

3 In unübersichtliche -Strassenbiegungen ist so behutsam einzu
fahren, dass das Fahrzeug auch bei Talfahrt auf einem Bremsweg von 
höchstens 6 . m angehalten werden kann. . . 

4 Wenn wegen schwieriger Kreuzung ein Wagen anhalten muss, 
so ist der talwärts fahrende \Vagen dazu verpflichtet . 

. , 

5 Mit Ausnahme von Anhängern an Personenwagen zur Beförderung 
des Touristenreisegepäcks ist der Verkehr mit Anhängern auf, Passtrassen 
untersagt. In besond0-nl F~mE'll Uinncn die' Kantone' eine Ausnahme
bewilligung f'rteilen. 
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b. FOr ListenzDge. 
Art. 68. 

1 Schwere Gesellschaftswagen, die fahrpla sig auf einer bestimm-
ten Strecke, verkehren, dürfen einen ei sigen Anhäng~rmit einem 
Gesamtgewicht von höchstens,8 tz epäcktransport mit sich führen; 
Pef:.::onenwagen ,unter den glei n Voraussetzungen einen einachsigen 
Anhänger mit einem Gesa ewicht von höchstens 1 t. Mit besonderer 
Bewilligung des J usti nd Polizei departements dürfen schwere Gesell
schaftswagen auc nen zweiachsigen Anhänger zum Personentransport 
Iilitführen ; ,v er Erteilung!ier Bewilligung' hört das Departement 
die Kant an, auf deren Gebiet .. sich die Strecke befindet. Liegt die 
ganze zu befahrende Strecke in einem Kanton, so entscheidet dieser. 

2 Schwere Lastwagen dürfen einen Einachser' zum Gütertransport 
mit sich führen~ Das Anbringen von Anhängern ,an leichte ~astwagen 
ist untersagt. ' , ' , 

3 Traktoren dürfen emen' Zweiachser,zwei Einachser zUm Güter
transport oder höchstens drei landwirtschaftliche Anhängewagen mit 
'sich führen .. Im, Nahverkehr kann durch die kantonale Behörde das 
Mitführen von drei ~inach-sern oder zwei Zweiachsern gestattet werden. 

4 }'fotorkarren dürfen zwei kleine Anhänger zum Gütertransport mit 
sich führen. . 

5 Personenwagen', dürfen einen einachsigen Anhänger' zur Beför-, 
derling des Touristenreisegepäcks mit sich. führen. ," ,. , ' 

6 ~,Iit' Ausnahme der in Abs.l genannten Fälle dürfen Dreiachser 
,keine Anhänger mit sich führen. ' 

Art. 64. 
Die Gesamtlänge des 'Anhängerzuges darf, von' den äussersten 

Teilen mit Inbegriff der Ladung aus gemess~n, 18 m nicht übersteigen. 
Für den Transport von längern Lasten kann die kantonale Behörde beson
dere Bewilligungen erteilen. In diesen Fällen ist dem Anhängerzug ein 
Begleitmann beizugeben. ,Die Länge eines Personenanhängerzuges im 
Sinne von Art. 63, Abs. 1, 2. Satz, darf nicht mehr als 20 m betragen. 

, , 

Art. 65. 
1 Das Höchstgesamtgewicht des Personenanhängerzuges im Sinne 

von Art. 63, Abs.l, 2. Satz, beträgt 20 t. 
2 Für die übrigen Anhängerzüge . beträgt das Höchstgesamtgewicht : 

a) wenn der Zugwagen ein schwerer Lastwagen ist, 16 t; 
"h) "\Yelln der Zugwagen ein Traktor ist, 14 t. 

3 Da;:: Höchstgesamtge",-icht des Sattels~hleppers beträgt 11 t. 

Anzahl 
der 

Anhänger. 

Höchst
gewicht. 



Bundesratsbeschlus8 
über 

Anhänger an .~DschaltswageD . 

. (Vom 25. Juli 1950) 

Der Schweizerisch~, Bundesrat,' , 

, gestützt auf Artikel 69, A~tz 2, lit~ n, des ,Bund~sgesetzes vom 15. Mä~z 
1982 über den Mo~orfahrzeug- und Fa.hrra.dverkehr, 

beschliesst: 

Art. 1 

Schwere Gesellschaftswagen dürfen einen einachsigen Anhänger mit einerq. 
Gesamtgewicht von höchstens 3 t zum 'Warentransport mit sich führen. 

, :Mit Be\villigung der zu~tändigen Behötde des Kantons, desse~ Gebi~t be
fahren wird, dürfen Gesellschaftswagen, die fahrplanmässig auf 'bestimmter 
Strec~e verkehren, einen zweiachsigen Anhänger zum Personentransport und, 
sofern es die Strassenverhältnisse gestatten, ausserdepl einen einachsigen An
hänger mit einem Gesamtgewicht von höchstens 3 t zum Warent~ansport mit
führen. ,Wird an einem Gesellachaftswagen ausser dem Personen- nöch ein 
'Warentransportanhä~ger mitgeführt, so darf die Länge des, ganz®. Zuges liöch-, 
stens 25 m und sein Gesamtgewich~ höchstens 23 t betragen. ' 

Art. 2 
'~ , 

, Die Ausrüstung der Anhänger aJ,l Gesellsehaftswagen richtet' sich· nach 
Artikel 17 der Vollziehungsverordnung vom 25.,November'193,2zum Bundes~ 
gesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr. Soiche Anhänger sind 
aber ausserdem mit RichtU!J.gsanzeigem nach Artikel 12, Absatz 1, lit. i, und 
einem Stopplicht nach Artike11S, AbS$tz 1, lit. d, der VoIIziehungsverordnung , 
vom 25. November 1932 zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahr-
radverkehr zu versehen. ' ' 

Das Justiz- und Polizeidepartement kann Ausnahmen von dep Vorschriften .' 
ül?er die .\usrüstung dieser Anhänger zulassen. 

1950 - 3:3~ 



.2 , . ~, 

Artikel 63, Absatz 1, der Vollziehungsveror~ung vom 25. November 1932*) 
über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr wird aufgehoben. 

Art.-4 

Dieser Beschluss tritt am 1. August 19fO in Kraft. 

Bern, den 25. Juli 1950. 

9220 

'*) A848, 715. 

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates, 

Der Vizepräsident: 
Ed. v. Steiger 

Der Vizekanzler : . 

Ch~ Oser 
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., Für den Transport von' besonders schweren Lasten bDD' der' . ~; 
Kanton,dess€'l.l Gebiet ·befahren werden' söll, Ausnahmebewilligungen 
erteilen. 

Art. 66~ 

Am Zugwagen des Anhängerzuges muss ein quadratisches, blaues 
\Varnungsschild angebracht sein, das ein weisses gleichseitiges Dreieck 
enthält~ Vom Beginn der Dämmerung -an und bei dichtem N~bel ist 
das Schild zu beleuchten. \Venn der Zugwagen ohne Anhänger fährt, 
ist das' Schild zu entfernen. Zweirädrige landwirtschaftliche Traktoren, 
die von einer zu Fuss gehenden . Person gelenkt werden können, bedürfen 
des Warnungsschildes nicht. . ' 

c. Für Fahrräder. 

Art. 67. 

Wam
vorrichtung .. 

. Bremse .. 

1 Das Fahrrad muss mit einer 'Glocke versehen sein. 
2 Es muss mit einer sofort und hinreichend wirksamen Hinterrad

. bremse ausgerüstet· sein. 

Art. 68. 

Beleuchtung. 1 Das Fahrrad muss vom mit einem weissen, nicht blendenden 
Licht versehen sein, das die Strasse gut beleuchtet. Dieses Licht muss 
fest angebracht sein, so ~ass die Strahlenrichtung nicht verändert werden 
kann. Der Lichtkegel darf nicht über 25 m weit reichen. . 

2 Als rückwärts wirkendes Leuchtzeichen muss eine rote oder orange-
. farbige Reflexlinse odt'r ein .rotes oder orangefarbiges Licht verwendet 
werden, die auf eine Entfernung von 100 m deutlich sichtbar sein müssen. 
Der wirksame Durchmesser. der Reflexlinse muss mindestens 8,5 cm 
und darf höchstens 5 cm betragen. Die Linse muss so beschaffen sein, 
dass sie, wenn sie durch die Scheinwerfer eines Motorfahrzeugs beleuchtet 
wird, auf eine Entfernung von 100 m gut erkannt werden kann. Ihr 
Streuwinkel muss nach beiden Seiten, von der Mittellinie aus gemessen; 
30 Grad betragen .. · Die Reflexlinse muss auf der linken Seite senkrecht, 
in der Richtung der ·hintern Achse so angebracht sein, dass ihr~ Wirkung 
in der Richtung der Hauptachse des Fahrrades zur Geltung kommt.· 
Sie kann auch senkrecht am Schutzblech angebracht sein, jedoch so 
tier, dass sie nicht verdeckt werden kann. Sie muss stets in gebrauchs
fähigem und sauberem Zustand gehalten werden.' 

Art. 69. 

Anhänge- An Fahrrädern dürfen Anhängewagen nur angebracht werden, 
wa.gen. wenn sie mit dem Fahrri.ld durch eine mechanische VorrichtUng fest 
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verbunden werden können. Mehr als ein AnhingeW&gen darf nicht mit· 
geführt werden. 

Art. 70. 

1 Mehr als zwei Radfahrer dürfen, ausser beim Überholen, nicht 
nebeneinander fahren; wenn sie andere Fahrzeuge, Tiere oder Fussgänger 
kreuzen oder ihnen vorfilhren, so müssen sie hintereinander fahren, wenn 
es die Strassen- oder Verkehrsverhältnisse erfordern. 

2 Das Loslassen der Lenkstange oder der Pedale während desFahrens 
ist untersagt; ebenso das Anhängen an Fuhrwerke und Motorfahrzeuge. 

3 Kindern unter dem schulpflichtigen Alter ist es untersagt, ver
kehrsreiche Strassen, mit, dem Fahrrad zu befahren. 

" Die Art. 42, 45, 46. 47, 48, Abs. 1, 49, Abs. 8,51, 56,60, Abs. 1, 
61 und 62 finden auf die Radfahrer entsprechende Anwendung~ 

,Art. 71. 

Verkehrs·' 
regeln. 

lWO Fahrradwege vorhanden sind, ist der Radfahrer verpflichtet, Fahrrad-
diese zu benützen. ' wege. ' 

2 Die Benützung der Fahrradwege durch andere Fahrzeuge ist 
, untersagt. 

d. Für andere Strassen benutzer. 

Art. 72. 
, -

Für .Fahrzeuge mit Tierbespannung, Handkarren und Zugwagen 
finden die Art. 45,' 46, 47 und 49 entsprechende Anwendung; für be
spannte Fuhrwerke auch die Art. 48; Abs. S, und 59,' Abs. 2. ' 

Art. 73. 

'Bespannte 
Fuhr- -
werke.' 

'Hand
kamm. 

Zugwagen. 

Auf Reiter und Viehhei'den finden die Art. 45, 46 und 47 entspre- Reiter. 
chende Anwendung.. Viehherden. 

Art. 74.' 

,1 Das von den Fahrzeugen mit Tierbespannung zn führende Licht BeleuChtung, 
muss nach vorn weiss und nach hinten rot oder weiss leuchten. Es muss der Fahr
in der Regel link~ aussen auf d~r Höhe des S~tzes ode~ der

M 

La?ebrücke ze~:r~t 
so angebracht SeIn, dass es bel normalen Wltternngsverhaltmssen für bespannung. 
Strassenbenützer, die das Fahrzeug kreuzen oder überholen, auf eine 
Entfernung von 30 m gut sichtbar ist. 

2 Wenn das Fahrzeug ohne Gespann mehr als 6 m misst, oder wenn 
t mehrere 'Vagen zusammengekoppelt sind. so muss die Hinterseite des 
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Wagens oder des letzten .Anhängewagens mit einem weiasea oder .J:Oten 
Licht oder einer.fest angebrachten roten Reßexlinse von grossem Dnrch~ 
messer versehen sein, die in der Richtung der.Fahrzeugaehse wirkt. 

3 Bei Langholz- und andern Fuhren' von grosser' Länge ist das 
. Leuchtzeichen im Sinne von Abs.2 am Ende der lJadung anzubringen. 
Ist dies nicht· möglich, so muss die Fuhre durch einen Begleitmann mit· 
einer weissen oder roten' Laterne gesichert werden. Ausserdem ist das 
Ende der Ladung bei Tag und bei Nacht durch Tuchwimpel, Stroh
kränze usw.· kenntlich ~u machen .. Bleiben Langholz- und Langwaren
fuhrwerke auf der Strasse stehen, so müssen sie vorn und hinten mit 
Licht versehen' und die Deichseln weggenommen oder hochgebunden 
werden. 

4 Die Leuchtvorrichtungeri dürfen nicht blenden~ Sie müssen stets 
in gebrauchsfähigem und sauberem Zustand gehalten werden . 

. e. Zeichengebung. 

Art. 75. 

1 Führer von Motorfahrzeugen haben folgende Zeichen an . die Ver-
kehrspolizei und an die übrigen. Strassenbenützer zu geben: . 

a) Gradaus fahren: Arm. nach vorwärts .. gehalten, die Handfläche 
dem Verkehrspolizisten oder dem Strassenbenützer zugewendet. 
Dieses' Zeichen ist nur· zu . geben, wenn es unbedingt nötig ist. 

b) Abbiegen: Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers auf der ent
sprechenden Seite oder Ausstrecken des Armes nach dieser Seite. 

2 Beim' Abbiegen nach links oder nach rechts haben die Führer 
von Fahrrädern, Handkarren und Zug-wagen die Fahrtrichtung mit 
ausgestrecktem Arm, die Führer von bespannten Fuhrwerken mit aus
gestr~ektem Arm oder mit der Peitsche' anzuzeigen. 

Art. 76. 

1 Die. Verkehrspolizei hat folgende Zeichen ~ geben: 
a)Haltezeichen"für Führer, die von vorn kommen: 

Hochhalten eines Armes, die offene Handfläche dem Führer zu
. gekehrt; 

. b) .Haltezeichen für Führer, die von hinten 'kommen: 
Seitwärtshalten eines Armes, den Handrücken dem Führer zu
Crekehrt· ~ , 

c) Heranwinken eines Führets ; 
. d) Zeichen für freie Fahrt: 

Der Arm 'wird in der Fahrtrichtung bewegt; 
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e) Zeichen für die Verlangsamung der Fahrt: 
Der Untera.rm wird auf- und abwärts bewegt. 

2 nie Führer von Motorfahrzeugen, bespannten Fuhrwerken, Hand-, 
karren und ZUgWagen, sowie die Radfahrer haben die Zeichen der Ver
kehrspolizei abzuwarten und die abgegebenen Zeichen' zu befolgen. 

3 Die Fussgänger baben die ihnen ffu die Benützung der Fahr-
bahn gegebenen Zeichen eben:alls zu befülJcn. ' 

4 Auch die Strassenbahnführer haben die Zeichen der Verkehrspo.1izei 
zu befolgen. ,D~r Strassenbahn ist so~weit möglich der Vortritt zu lassen; 

, 6 Die Handzeichen der Verkehrspolii:ei kqnnen durch Signalein
richtung~n ersetzt werden. 

'v. Kontrollf"ührnng~ R.egistrierung der Strafen. 
, Art~ 77. 

~ Die Statistik über die Motorfahrzeuge und deren Führer wird dem 
eidgenössischen Statistischen, Amt übertragen. 

2 Die Kantone sind verpflichtet, dieseln Amt unentgeltlich zu melden; 
a) innethalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Ges,etzes die 

im Kantonsgebiet stationierten Motorfahrzeuge. Die Bestandes
aufnahme kann 'vom Departement des Inne.rn nach, Bedarf neu 
angeordnet,' werden; , , 

b) monatlich die im Kanton an- und abgemeldeten ~rotorfahrzeuge~ 
sowie den 'Vechsel des Halters, gemäss A'rt. 8 des Gesetzes;' 

c) jährlich die Zahl der Personen, die im Besitz eines Führerausweises 
sind, unterschieden nach dem Geschlecht und der Motorfahrzeug
art, auf die der Ausweis lautet . 

. a Die eidgenössischen Verwaltungen, die die eidgenössischen Fahrzeug-:
und Führerausweise ausstellen, sind' zur jährlichen Meldung der Zahl 
,dereidgenössisohen Fahrzeuge, und Führer verpflichtet. 

4 Das eidgenössische Statistische Amt ist berechtigt, die RIchtigkeit 
und Vollständigkeit der eingega.ngenen Meldungen anhand'des kantonalen 
Materials nachzuprüfen. 

Art. 78. 
Die Kantone sind verpflichtet, dem eidgenössischen Statistischen 

Amt vierteljährlich alle zur Kenntnis der Polizeiorgane gelangenden 
Strassenverkehrsunfälle auf ihrem Kantonsgebiet unentgeltlich zu melden. 

Art. 79. 

Statistik 
über' die 
Motor

fahrzeuge 
und deren 

Führer. ' 

Strassen
verkehrs
lmfiille. 

Für die Meldungen nach Art. 77 und 78 sind die vorgeschriebenen Erhebun!!s
Erhebungsformulare zu verwenden. die das eidgenössische Statisti.::efE· L·nn:1. l~e. 
Amt unentgeltlich abgibt. " 



, , . ,. 

.' 
. 28 
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Meldung des 
Entzugs von 

Führer
ausweisen. 

. ,."t ,. 

1 ,Die Kantone haben der Polizeiabteilung , des eidgenössiseben 
Justiz- und ,Polizeidepartements auf einem vom Departement kostenlos 
abgegebenen Formular die rechtskräftigen erstinst&nzlicben Entzugs
verfügungen von Führerausweisen, sowie die durch Rekursen~8cheid 
bestätigten Verfügungen fortlaufend zu melden; ebenso Aufhebungs
verfügungen, soweit diese nicht in die Zuständigkeit der eidgenössischen 
Rekurshehöide fallen. Die eidgenüss~schen Amtsstellen hab~n die von 
ih:r.1en' gefällten Entzugs- und Aufhebungsverfügungen ebenfa.lls, zu 
melden. 

2 Die Polizeiabteilung gibt- allen Kantonen dEm Entzug_ von Führer- ' 
answei~en für länger als S Monate, sowie deren Aufhebung bekannt. 

Art. 81. 
Registrierung - _ 1 ,Die K~n~one haben dem' SchweizerischeI?- Zentralpolizeibureau 
der Strafen. alle auf ,FreiheItstrafe oder Geldbusse von mmdestens 50 Franken 

lautenden StrafUrteile zu melden, die gestützt auf die ,8trafbestimmungen 
des Gesetzes und derVollziehungsverordnungen gefällt werden. Buss~n
urteile unter 50 Franken sind der ,für das Automobilwesen zuständigen 
Behörde des Wohnsitzkantons zur Registriening 'zu melden. 

tJbergangs
bestim-, 

milllgen. 

2 Für die Meldungen an da's Zentralpolizeibureau ist das von diesem 
kostenlos herausgegebene Formular zu verwenden. ' 

3 Wohnt der Bestrafte nicht- im Kanton, in dem das Urteil gefällt 
, \vurde, so benachrichtigt -das Zentralpolizeiburea.u die für Automobil
'sachen ,zuständige Behörde des Wohnsitzkantons. 

, VI. Übergangs- und Schlttssbestimmungen. " 

Art. 82. 

1 Zum Verl\ehr schon zugelassene Motorwagen müssen innerh~lb 
eines Jahres mit der im 'Gesetz und in der Verordnungvorgeschri~benen 
Bereifungsart ver$ehen werden; Anhänger innerhalb 1 % J wen. 

2 Die übrigen Vorrichtungen an Motorfahrzeugen müssen innerhalb 
eines Jahres angebracht werden. ' 

3 Traktoren, bei ,denen di~ Anbringung einer Vorrichtung im Sinne 
von Art. 38, Abs. 2, technisch nicht möglich ist, mü~sen nach Ablauf 
von 5 .1 ahren aus dem Verkehr zurückgezogen werden. -

,4 Die Verwendung von schon im Verkehr stebenden Zweiachser
anhängern an schweren ~astwagen ist noch während 5 Jahren gestattet. 

,5 Nach Ablauf von 3 Jal:iren durfen schon im Verkehr stehende 
A nlünger zum \Varentransport an Personenwagen und an leichten Last-



, ~,,~-iJ~~~~il~;'< 
-wagen niQht mehr verwendet :~~'" er', ,,"" ,Al;}". tlbergangazeit 
gelten filr si~ die Art.17 t Ab8~ 4. ~ ; lil~;d.', \ ' 

e Zum Verkehr schon·zugelassenelfotorwagen, deren Breite 2,2m 
übersteigt, dürfen weiter benü,tzt werden. 1hre Venvendung auf Berg- " 
strassen ist jedoch nur mit besonderer Bewilligung der ,Kantone gestattet. , 

7 ,Zum Verkehr schon' zugelassene Motorwagen mit Zweirad-, 
bremsen durfen weiterhin verwendet werden. Ihre Geschwindigkeit darf , 
ausserorts 40, innerorts 25 km/St nicht übersteigen. ' 

8 Für die schon im Verkehr steh~den und' bei schweizerischen 
,Motorlastwagenfabriken in Arbeit liegenden schweren Dieselmoiorwagen 
beträgt das Höchstgewicht 11,5 t. Die Nutzlast darf 5 t niCht iibersteigen. 

9 Die Vorschriften über die Zulassung eines Motorfahrzeugführers 
zuni Verkehr beziehen, sich nicht auf die Führer, die sehon einen 
gültigen Führerausweis besitzen. Für die Führung einerandem als der 
bisher geführten Motorfa~zeugkategorie kOmn:iendagegen die Vor
schriften des Gesetzes und der Verordnung zur' AJlwendung. 

10 Die bestehenden AusWeise sind bis zum 1. Januar 1984 durch die 
ne~en "zu ersetzen .. Vom 1. Mai 1988 an müssen die neuen Ausweise 
ausgestellt werden. ' ' 

11 Motorfahrzeuge, die nach dem 80. April 1988 in den Verkehr 
gesetzt werden, müssen mit den neuen Schildern versehen werden. 
Die Schilder der übrigen Motorfahrzeuge müssen bis zum 1. Januar 
1934 durch die neuen ersetzt werden. 

12 Zu,r Vorbereitu3g des Ersatzes der numerierten Kontro1J.Schilder 
der Fahrräder .. durch unnumerierte Erkennungs.leichen,sow~it solche 
vorgesehen sind, können die Kantone verfügen, dass die bis zum 
31. Dezember 1932 aU3ge~ebenen numerierten' Kontrollsehilder noch 
bis spätestens am 28. Februar, 1933 weiter geführt werden .. 

Art. 83. 

1 Auf den Zeitpunkt des, Inkrafttretens 'des Gesetzes sind die 
bestehenden Versicherungsverträge den Besth:nmungen des Gesetzes 
anzupassen. , 

2 Motor;ahrzeughalter,deren Haftpflichtversicherungsvertrag dem 
Gesetz nicht angepasst wurde, sind durch den Versicherer der kantonalen 
Behörde bekanntzugeben. Der Versicherer haftet noch während 10, 
Tagen seit Eingang ~er Bekanntgabe bei der kantonalen Behörde; 
Haftung und Versicherung richten sich nach den Bestimmungen dAS 
Gesetzes. 

Anpa.S8Wlg 
der Haft
pflichtver
sicherungs-
verträge. 



" 

il 

Aus
gestaltung 
der Aus

weIse, 
und 

Schilder. 
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3 Bei Nichtanpassung der Verträge sind zum voraus bezahlte 
Prämien zulÜcbuerstatten. 

Art. 84. 

Die Ausgestaltung der Ausweise und Schilder, sowie die' Nume
riernng der Motorfahrzeuge hat nach den im Anhang vorgesehenen_ 
Angaben zu erfolgen. 

, Art. 85. 
-

Einführung. 1 Diese Verordnung tritt am 1. J~nua.r1983 in Kraft. 
2 Die Kantone haben die für ihre Durchführung notwendigen Mass-

nahmen -zu treffen. ' 

Bern, -den 25. November 1982. 

Im Namen des schweiz. Bundesrates; 

Der Bundespräsident.: 
Motta. 

Der Bnndeski:Lnzler: 
Kaeslin •. 

, I 
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Anhang • 

. A~' ('}esuch· Um Erteilung eines Lernfahrausweises. 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
Bundesgesetz vom 15. März 1932. über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkeh,r. 

Gesuch um Erteilung eines Lernfahrausweises .. 

Der Unterzeichnete ersucht um die Erteilung eines L~mfahraus
weises im Sinne von Art. 14, Abs. 2., des Bundesgesetzes vom 15. März 
1932 über den. Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr. 

Name: .. ' 

. V omame,ll :..... 

Geburtsdatum : .. 

Heimatgemeinde : .... 
(Fü.t Ausländer: Heimatland) 

Beruf: ...................................................................................................................... . 

Wohnort: .......................................... Strasse: ................ ' ........................... . 

Militärische EintejIung: .. _.......... ....... ..................... Grad: ............................. .. 
(Genaue Angaben gemäs8 Dit:nstbüchlein) 

Krankheiten.' oder Gebrechen: 

Leiden Sie oder h~ben Sie jemals. gelitten an Krankheiten oder 
Gebrechen, insbesondere an: '.' 

a) Störungen der Sehschärfe oder des Gehörs? 



b) Krankheiten der Atmungsorgane? . . . . . . . 
c) 

d) 

e) 

f) 

» 

» 

» 

» 

des Herzens und der Blu~gefAsse? 

der Bauchorgane ?: " . 

d . N' ? er leren.. . . . ; . 

des' Nervensyste~s?' 

g) Geisteskrankheiten? . . . . . . 

h) epileptischen oder epilepsieähnlichen Anfällen? . 

i) Ohnmachts anfällen oder. schwächezuständen ? . 

k) andem Krankheiten oder Gebrechen, die Sie an 
der sichern Führung des Motorfahrzeugs behin· 
d 'kö t? ',.'. el'l;l nn en. . . . . . • . . . . . . • • . 

Wer an Süchten (Alkohol., Kokain, Morphium usw.) leidet oder 
gelitten hat, in einer Anstalt für Geistes- oder Gemütskranke oder· 
in einer Trinkerheilanstalt interniert gewesen ist, eine Entziehungs- . 
kur für Rauschgifte durchgemacht hat, hat dies hiernach anzugehen: 

Art des Fahrzeugs, das der Gesuchsteller zu führen gedenkt: 

............... ~. den ......... . 

Unterschrift des Gesuchstellers: . 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 



B. Ausweise. 
1. Fahrzeugausweis (Grau). 

'Seite 1. 

SCHWEIZERISCH-E' EIDGENOSSENSCHA'FT, 
CONFEDERATION SUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr 

Loi federale du 15 mars 1932 8ur la 
circulation des vehicules automobile8 et d~8 cycles 

Legge federale deI 15 marzo 1932 8011a, ' 
circolazione degli autoveicoli, e dei veloeipedi 

;s. c 

FAHRZEU,GAUSWEIS 
, ' 

PERMIS DE CIRCULATION 
LICENZA DI CIRCOLAZIONE 

Dieser Ausweis wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich zu erneuern 

Ce permis est etabli pour l'annee civile 
et doit etre renollveIe chaque annee 

Questa licenza erilasciata per la durata deU' anno civile 
e deve essere rinnovata ogni anno 

, 33 
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Seite 2 (Fahrzeugau8'Weis). 

Angaben über das Motorfahrzeug . indicati~ns relatives an 
vehicule automobile - Indicazioni eoncernenti l'autoveicolo 

Art des Motorfahrzeugs 
Genre. du' vehicule automoh~e ............ , ........ , ....... , ................ , .. . 
Genere dell' autoveicolo 

Betriehstoll - . Carburant . - Carburante ............ ' ............. ' ..••. '.' ...•.... 

HeI'Rteller des Fahrgestells 
Con"tructeur du cbässis 
Costruttore de telaio 

..................................... .o ................ . 

. Herstellungsjahr . 
.Annee de construction 
Anno di costruz1one 

Nummer' des Fahrgestells 
. . . . . . . • . .• Numero du. chissis 

Numero del tewo 

Anzahl der Zylinder Nummer des Motors 
Nomhre de cylindres .......... ; .••. ~ Numero du moteur 
NUDiero dei eilindri . Numero del motore 

....... o ............... . 

........................................ 

Zylinderhohrung Kolbenhub Leistung iD PS 
AIesage •........... Coune . . . . . • • . • • •• Pnissllnce eil CV •.. ' •••.••••• 
Alesaggio Corsa Poteuza iD HP . . 

Karosserie: Form 
-Carrosserie: Forme' 
Carrozzeria: . Forma 

.0" ......... e .............. . 

Farbe 
Couleur 
Colore 

Leergewicht des Fabrzeugs Nut71ast 
Poids du vehlcule a vide .•............ , • " Charge ntiIe 
Pe:50 a vuoto dei veicolo Carico utiIe 

Zahl der Plätze 
Nombre de places 
Numero dei posti 

Gesamtgewicht 
Poids eu pleine charge •..••.... ; ••••••••.• 
Peso a pieno carico 

Anhänger - Remorque - Rimorchlo .; ...•.•.••...•....••••• ~ ••..••.••••••••••. 

S07iussltz ' 
Siege aeriere •.............. A •••• 

Seggiol.ino posteriore 

Priifongsdatum 
Date de I'examen 
Data deU' eeame 

Kontrollschild Nr. 

Seiten.wagen 
Side-car 
Carrozzmo laterale 

Expertenbe!i('.ht Nr. 
Rapport de I'cxpert, 00 ............... . 
Rapporto del perito. n. 

PJaque de contrölenO ... ' .. "'. 
Targa di controlJo n. 

Gebabr 
Taxe Fr.· 
Tassa 

Kontrollschild Nr. 
Plaque de contröle n° . .. .. . ...... ' ....... . 
Targa di controllo n.· 

Steuer 
Impöt Fr .... 
ImpO\1ta 
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Seite 2" (Fahrzeogau8wefl ,. 

Angaben über das Motorfahrzeug - Indications relatives an 
vehicule aut~mobile - Indicazioniconcementi l'autoveicolo 

Art des Motorf'ahneugs 
Genre du vehicule automobile 
Genere del1' autoveicolo 

.. .. • • .. .. .. .. .... '0 .. .. • • • • • .. • .. ~ .. • .. .. .. .. • ...... " .. ,. .. .. ................... .. 

Betriebstoff - Carburant - "Carburante 0 • 0 : 0 0 0 0 0 " 0 0 o. 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 ~ • 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 

Hel"llteDer des Fahrgestells 
ConlltrUcteUr du' eh_ia 
Costruttol"e de. teJilio ' 

............... ' ............. '." .................. '"'." ................................................ .. 

Herstellungsjahr ' 
Annee de eonatruction 
Anno di coatruzione 

Nummer, de~ Fahrgestells 
o 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • Num&o du chitsia 

Numero deJ telaio. 

Anzahl der Zylinder Nummer des Motors 
Nomhre de c.-ylindres. 0 • 0 0 • , 0 • 0 0" 0 • •• ~um&o du moteur 
Numero dei eilin4ri Numero deJ motore 

..................... " ............... .. 

................ ~ .............. ' ..... .. 

Zylinderhohrung . Kolbenhuh Leistung in PS 
Ale8llg& "0 ••• 0 • 0 0 0 0 o. Coune •.. ' •.. 0 0 0 •• 0 PuiBBllDee"en CV •• 0 ." 0 ••••••• 

- "Ale.saggio Corsa Potenza in HP 

Karosseri~: . Form 
Carrosserie: Forme •••... o. 00 •• 0 ••••••••••• 

Farbe 
Couleur 
Colore 

. ••• -••••• "' •.•• "',, .'! •••••••• 

Carrozzeria: Forma' 

Leergewicht des Fabrzetigs 
Poids du vehicule a vide 
Peso a vuoto dei veicolo 

. Nutzlast 
Charge utile 
Carico utile 

Zabi der, Plätze Gesamtgewicht, 
Nooibre de places • 0 •••• 0 •••• 0 0 0 o. Poids en .pleine, charge • '. 00 0 0 0 0 0 •••••••• 0 0 0 

Numero dei posti Peso a pieno carico, 

Anhänger - Remorque, - Rimorchio • 0 • 0 ••••• ~ •• 0 0 0 • 0 0 • 0 •••• 0 • 0 0 0 •• o ••• 0 ••••• 

Soziussitz 
Siege 'amere . 0 • 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 0 "0 • 0 • 

Seggiolino, posteriore 

Seitenwagen 
Side-ear 
Carrozzmo laterale 

Expertenberi.,ht NI'. Prilftingsdatum 
Date de "examen 
Data deU' esame 

0 •• 0 O' 0 0000 ••• 00. 0 o. Rapport de I'expert,no• 0 0 00000.000000. 

Geb6hr 
Taxe' Fr. 
Tana . 

Jlapporto deJ pe.rito, n. 

Kontrollschild Nr. 
Plaque de contröle n° __ ... ___ .. 
Targa di controll~ n. 
Kontrollschild Nr. 
Plaque de contrölenO ~ .. _ ... _".', ... " , ' 
Targa di cODtrollo n. 

Stener 
ImpOt Fr." 
Impmtta 
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Seite 3 (Fahrzeugau8weis). 

Halter --'- Detenteur ..:...:... Detentore 

Name und Vomamen 
Nom et prenoms ....................... , .. , .......... . 
Cognome ·e nome 

Beruf Geburtsdatum 
Date de naillBanee 
Data di nascita 

.................. ' ................ '" Profession ... 0" •• ..... ......... ..... . 
Professione 

Wobnort 
Domieile •• '.' ...... ', ......•............. , ..... ~ ................ , ............ .. 
Domicilio 

.............. : ............ ,. ......... e .. 

Unterschrift des Halters 
Signature du detcnteur 

Firma· deI detentore 

den 
le 
Ii 

UnteI'!'cbrift und Stempel der Behörde 
Signature et 8ceau de I'lIutOrite 

Firma e sigiUo delIa autoritA 

Neuer' Halter -' Nouveau d~tenteur - Nuovo detentore 

Name und Vornamen 
Nom et prenoms 
Cognome e nome 

.......... ".' ............. • •• e •••••• _ ........................... o. 

GeburtBdahun Beruf 
Date de nais88nee •......................•. Profession •.......... , ........... . 
Data di naseita Proiessione 
Wohn'ort 
Domicile ••............................................. : ...... ' ............. . 
Domicilio 

Untenebrif't des Halters 
Sigaature du detenteur 

Firma dd detentore 

den 
le 
li 

.o ................ o ......................... e ..... .. . . 

Unterschrift und Stempel der Behörde 
Slgnllture et sceau de l'autorite 
Firma e sigillo della autoritA 

35 

I 



. . 
Halter - Detenteur .-...... Detentore 

Name und V Ol'Damen 
Nom et praaoma .............. ~ .....................•.......... ' ........ . 
Cognome e Dome 

GeburbdatUm 
Date de naitl8lU1ee 
Data di nailcita . 

Wohnort 

Beruf 
Prof_on' •.................... · ... : 
ProfeaaioDe . 

Domieile • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . ...••...• ~ •.••..••••••••••••.•..••.••••..••..••• 
Domiellio 

dm 
........ ' ..................••..•.. Ie ......... ~ ........ ; ................................................ .. 

Unterschrift des Halters 
Signature du detenteur 

Firma del detentore 

Ii 

UllteNChriftund Stempel der Behaide 
Signlitnre et seeau de I'auteriU 

Firma e aigiIIo deIJa antoritl 

Neuer Halter'- Nouveau detenteur - Nuovodetentore 

Name und Vornameu 
Nom et prenoma 
Cognome e Dome 
Gehurtsdatum 

............................................................................................................ 

Bernr 
Date de nais84Dee ......................... . Pt-ofeMion ••....•.............•....• 
Data . di naacita Proleeaione 
Wohnort 
Domieile ..................................................................... . 
Domicilio 

Untenebrif't des Halters 
Signature du ditenteur 

Firma del deteDtol'e 

den 
le ............................................................................ .. 
Ii 

UDteneia.irt und Stempel aa. BehWe 
Signature ~ HaU de r.ut0rit6 
. Firma e aipIlo deDa ilatoric1 



J 36 -:l 

• 
t 

Seite 4 (Fahr~eugau8weis). 



2. Eidgenössischer FahrzellgallslVei$ (Grau). 
' . 

. Seite 1. 

SCHWEIZERISCHE. EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFItDItRATION SUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr 

Loi federale du I"S· mars 1932 sur Ja 
circ~t~on des vehicules automobiles et des cycles, 

Legge federale deliS marzo 1932 suDa 
circolazione degliautoveicoli e dei velocipedi 

.~. 

Eidgenössischer Fahrzeugausweis 
Permis federaide circulation 

Licenza federale di circolazione 

Dieser Ausweis· wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich ~ erneuern· 

Ce permis est etabli pour I'anne., eiVlle.' 
et doit ~tre. renouvele chaque annee 

Questa licenza e rilasciata per la durata dell' anno civile 
. e deve essere rinnovata ogni ann9 
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Seite 2 (Eidgenössischer Fahrzeugau8weis). 

Angaben über das, Motorfahrzeug Indieations· relatives an 
vehicule automobile Inmcazioni concernenti l'antoveicolo' 

Art des Motorf'abn:eugs 
Gi!nre du vehicuJe automobil,> 
Gi!nere deU' autoveicolo 

..... ; . ~ ....... ' ............... -.... -.............. . 

Betriebsiorr - Carburaut - Carburante ..................... __ ................. . 

Hersteller des Fahrgestells 
Constructeur du chassis 
Co$truttore delte1aio 

HentellungiJjahr Nummer des FahTge&tells 
Annee de construotion .........••. Numero du chissis 
Anno di costruzione Numero del' telaio 

Anzahl der ZyUnder Nuimner des Motors 
Nombre de cylindres •••......... , • .• Num6rodu moteur 
Numero dei cllindri Numero del motore 

Zytinderbohrung Kolbenhub. Leistung in PS 
Alesage . . . . . . . . . . .• Course . . . . . . . . . . . .. Puissance en CV ........... . 
Alesaggio . Corsa Potenza in HP 

Karosserie: Form Farbe 
Carrosserie: Forme .................... ,... Couleur 
Carrozzeria: Forma Colore 

Leergewicht des Fahrzeugs 
Poids du vehicwe a vide 
Peso avuoto deI vcieolo 

. NutZlast 
Charge utile 
Carico utile 

ZIlhl der Plätze 
~oD1bre de places. 
Numero dei pos ti 

Gesamtgewicht 
. ............•. , Poids en pleine charge 

Peso a pieno carico 

Anhinger . - Remorque - Rimorchio 

&ziussitz 
Siege arriere .....• , ............• 
Sewolino posteriore 

Prüfungsdatum 
Date de l'exlUllen 
Data deU' esame 

Seitenwagen 
Side-car 
Carrozzino laterale 

Expertenbericht Nr. 
Rapport de "expert, nO ............•... 
RapPOrto del peritO, D. . 

~. .~~ 

I 



Seite S (EidgenössisCher Fabrzeupusw~i8). 

Halter: Schweizerische Eidgenossenschaft 
Detenteur: Confederation SUisse 

Detentore: Confederazione Svizzera 

-................ ' ........ - ............ - ........ -........................... - .• 

KontrollschUd Nr. 
Plaque deeontröle n° 
Tuga di eontrollo n. 

den . 
... : ................................. · ..... ·le 

li 

Unterschrift und· Stempel der. Behörde 
Signature et sceau de l'autorite 
Firma e sigillo della autoritä 

._- ................... __ .. - .............. -............ ---_ ... -.. 

Die Seite 4 des eidgenössischen Fahrzeugausweises entspricht der Seitf' 4 des 
Fahrzeugaudweises .. 
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3. Kollektiv-Fabl'zeugausweis (Braun). 

Seite 1. 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDE:RATIONSUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr 

. . 
Loi federale du 15 mars 1932 sur la 

circulation des vehicules automobiles et des cycles 
Legge federafe deI 15 marzo 1932 sulla 

.circolazione degIi autoveicoli e dei veIocipedi 

. . 

. Kollektiv ~F ahrzeugausweis 
Permis de circulation collectif 

Licenza di circolazione collettiva 

Dieser Ausweis wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
~nd ist 1ährlich zu erneuern 

Ce pennis est etabJi pour l'annee civile 
et doit etre renouveIe chaque annee 

Questa licenza e rilasciata per la durata delI' anno civile 
e deve essere rinnovata ogni anno 

.1 



Seite 2 (Kollektiv-Fahrzeugausweis). 

Angaben über den Halter 
. lIidieations relatives au detenteur . . 

Indicazioni eoneementi il detentore 

Name und Vornamen 
Nom et prenoms 
Cognome e nome 

Geburtsdatum 
Date ~e naissance 
Data di nasCita 

Beruf 
Profession 
Professione 

Wohllort 
Domicile 
Domicilio 

Kategorie der zu führenden Motorfahrzeuge (Motor-
wagen, Motorrad) . 

Categorie des vehieules automobiles que Je detenteur 
est autorise a mettre en eireuJation (voitures auto

mobiles, motoey~les) 
Categoria degli autoveieoli ehe il detentore e autorizzato 

a ~ettere in eireolazione (automobili, motoeieli) 

41 
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Gebühr 

Händle1'8child NI' 
Plaque professionnelle ilO 

Targa professionale n. 

Versuchschild NI'. 

........ , .................... . 

Plaque d'essais nO' ..........................................•.. 
Taiga 'per proven. 

Steuer' 
Taxe Fr.' ........... ~~ ..... ~ ........... .. Impat Fr ................................ ; .. . 
Tassa Iinposta 

den 
le .......................................................... . 
li 

Unterschrift des Halters 
Signa tute du detenteur .............................................................. , ....... . 
Fuma deI detentore 

UnterElchrift und Stempel der Behörde 
Signature et scea~ de I'autorite 
Firma e sigillo della autorita 

Die Seite 4 des Kollektiv-Fahrzeugauswf>isesentsprich t d f.'r Sei:·~ 4. des Fah rzeuga tlS weises. 

, 
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"4:. ~ingerau8Weis (Gelb). 
Seite 1. 

SCHWEIZERISCHE EID"GENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE 

CONFEDERAZIONESVIZZERA . . . . 

Bundesgesetz vom "15. März .1932 
über den Motorfahrzeug. und "Fahrradvei'll.:ehr 

Loi federale du IS mars 1932 IUI' la 
circulation des vehieules automobiles et" dea cycles" 

Legge federale dei IS niarzo 1932" aulla 
cireotazione degli autoveicoli e dei velocipedi" 

• •• 

. .Anhängerausweis 
Permis de circulation pour remorque 
Licenza di circolazione per rimorchi 

Dieser Ausweis wird f~ das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich zu erneuern " 

Ce permis est .etabli pour l'annee civile 
et doit ~tre renouvele chaque annee 

Questa licenza e rilasciata per Ia durata den~ anno civile 
e deve eS8ere rinnovata ogni anno 
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Seite 2 (Anhängerausweis): 

Angaben üher den Anhänger Indieatiot;ls relatives 
a la remorque - Indicazioni 'coneernenti il rimorchio 

Hersteller 
COQstructeur 
. Costruttore 

....................................................... 

Herstellungsjahr 
Annee de construction ....................... ; ........ : .. 
Anno di costruzione 

Leergewicht 
Poids a vide .............. ' .................................... . 
Peso a vuoto 

Nutzlast 
Charge 'utile' .... ~ ........................................ ~ ..... . 
Cadco utile 

Zahl der Plätze 
·N ombre de place.s ........................................... . 
Numero dei posti 

Gesamtgewicht 
Poidsen pleine charge , .................. , .............. , 
Peso a pieno carico 

Prüfungsda turn 
Date del'examen ........... : .............................. . 
Data dell' esame 

Expertenbericht Nr. 
Rapport de l'expert, n° .................................. . 
Rapporto deI perito, n. 

Kontrollschild Nr. 
Plaque de contröle n° 
Targa di controllo n. 

Kontrollschild Nr. 
Plaque de contröte n° 
Targa di controllo n. 

Gebühr 
Taxe Fr .................... . 
Tassa 

Steuer 
Impöt Fr .................... . 
Imposta 

Die Seiten 3 und + dt's .Auhiiugprausweises entsprechen den Seiten 3 und 4 des 
Fahrzeugausweises. 

f 

1 
I 
! 
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5. Eidgenössischer Anhängerausweis CG/3lb). 

Seite 1. 

SCHWEIZERISCHE EIDGE.NOSSENSCHAFT .1 
CONFEDERATION SUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

. Bundesgesetz vom 15. März. 1932 . 
über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr 

Loi federaledu 15 mars 1932sur la 
circulatiQn des. vehicules automobiles et descycles 

Leggefederale deI 15' marzo 1932 sulla . 
. cireolazione degli autoveicoli e dei veIocipedi 

E~dgenössischer. Anhängerausweis 
Permis federaIde circulation pourremorque 
Licenza federale di circolazione per; rimorchi 

.' 

Dieser Ausweis wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich zu erneuern 

Ce permjs est etabli pour l'annee civile 
et doit etre renouveIe chaque annee 

Questa licenza e rilasciata per la durata dell' anno civile 
e deve essere rinnovat. ogni ""'0 ~ 
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Seite 2 (Eidgenössischer AnbängeraURyeis) • 

llngahen üherden Jlnhänger 
Indications relatives a la remorque 
Indicazioni concer.nenti il rimorchio 

Hersteller 
Constructenr ................................................................................................................. .. 
Costruttore 

Herstellungejahr . 
Annee de construction 
Anno dicostruzione 

Leergewicht 
. Poids ä vide 

Peso a vuoto 
..................... -............................ .. 

Nut:dast 
Charge utile ....... : ............................... ~ ............... . 
Carico utile . 

Zahl der Plätze 
Nomhre de places ........................................ .. 
Numero dei post~ 

Gesamtgewicht 
Poids .eD pleine charge 
Peso a piep-o carico 

. Prüfungsdatum 
Da te de l' examen 
Datadell' esame 

............................................... 

Exp~rtenheri{'ht Ni:. 
Rapport de l'exp.ert, n° ................................ .. 
Rapporto deI perito. n. 

i 

; 
·1 

i 
I· 
! 

. , 
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SeiteS (Eidgenössischer Anhängerausweia). 

Halter des Anhängers : Schweizerische Eidgenossenschaft 
Detenteur de la remorque: Confcderation Slisse 
Detentore . deI rimorchio: Confederazione Svizzera 

_ •••• ~ ........ ___ .. ~ .......... 4 .............................................................. _ •• : • • •• , ............ _ 

Kontrollschild Nr . 
. Plaque de contröle n° 
Targa di controllo n. 

den 
···le 

li 

Unterschrift und Stempel der Behörd,e 
Signature et sceau de l'autorite 

Firma e sigillo deUa autorita 

Die Seite 4 des eidgenössischen Anhängerausweises entspricht der Seite 4 des. 
Fahrzeugauswei:;es. 
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6. Lernfahrausweis (W"eiss). 

Seite 1. " 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE" 

CONFEDEJiAZIONE SVIZZERA 

Lernfahransweis 
Permis d'eleve conducteur 

Licenza per allievo conducente"' 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr 

Loi federaIe du 15 mars 1932 sur Ia " 
circulation des vehicules automobiles et des cycles 

Legge federale dei 15 marzo 1932 sulla 
circolazione degli autoveicoli e dei veiocipedi 

j. 
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Seite 2 (Lernfahrau8weis). 

. ' 

Photograp~e des Fahrschülers 
Photo graphie de l' eleve conducteur 
Fotografia ·deIl' allievo conducente 

I 

Stempel der Behörde 
Sceaude l'autorite . 
Sigillo deUa· autorita 

Unters~hrift des Fahrschülers - Signat~e de l~,eleve conducteur 
Firma deU' allievo conducente 

Kategorie des zu führenden ~otorfahrzeugs . 
Categorie du vehicule automobile que le titulaire est 

autorise a conduire . 
Categoria dell' autoveicolo che il titolare e autorizzato· 

a condurre 

49 
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Seite 3 (Lemtabrausweis). 

Angaben über den Fahrschüler 
Iiulications relatives a l'eleve· conducteur . 

Indicazioni concementi l'allievo condUCeI:Lte 

Name und Vornamen 
Noin et prenoms. 
Cognome e nome 

. .................................................................................... . 

Geburtsdatum Beruf 
Date de naissance ....................... :. Profession ..................................... . 
Data' di nascita ~ofessione 

Heimatgemeinde (Ausländer: Heimatland) 
Commune d'origme (etrangers: pays d'origine) ..................................... .. 
Comune di attinenza (stranieri: pliese d'origine). 

Wohnort -.Domicile·· Domicilio ................................................. ; ........... . 
. . 

Dieser Ausweis ist gültig bis zum 
Ceperinis est valable jusqu'au ................. , ......... : .... : ......................... ~ •. 
Questa licenza vale MO al 

Gebühr - Taxe - Tassa Fr. .. ............................ : ...... . 

, .......................................... . 
den 
Ie ....................................... . 
li 
Unterschrift und Stempel der Behörde 

. Signature et sceau de I'autorite 
Firma e sigillo della autorita 

.......................................................................... 

Verlängerungen - Pr()longatio~s - Prol:ungamenti 

...... ~ .... '.- ................................... ~ .............................................................. ' ................................... oO ............ oO • 

........................ ........ ••••••••••••••••••••••••• ........... ..... •• oO ...................................................... . , . . 

............................ 0· ....................................... oO ........ oO ....................... ~ ........... oO ........................ oO ••••••••••••••••• 

I 
i 
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SeitE.> 4 (Lernrahrausweis). 

Die Fiihrerpröfung darf für Motorwagenfühl'erfriihestens 3 ; Wochen, . für 
Motorradfahrer frühesteng 14 Tage. nach Ausstellung des Lernfahrausweises erfolgen. 
Wenn der !m Prüfende !'chon im Besitz eines inländischen i)dcl' ausländischen 
Fühierausweises war, so ka.!JD er früher. zur Prüfung zugelassen werden. 

'. L'exawen du conducteur d'nne voiture automobile a lieu trois Mmaines au 
plus tÖt apr~s la d~livral':lce duperntis d'~I~ve conductear. Le d~lai est da deux 
semaines poar 11'8 motoeyclistes •. Si le requerant a dejil eu un pennis de conduire 
misse ou etranger,ilpeut etre aelmis il l'examen dans on dQai plus court. 

L'esame di conducente di automohili non puo ess~e dato prima ohe siano 
_..se tre settimane, a contare dal rilasoio' deJla licenza per allievo conducente. 
TI t'ermine ~ di due settlmane pei motocichsti. 11 candidato ehe sia giA in P088es&O 

di una licenza di condurre svizzera od estera. pub vewl'. ammesso aU' esame mobe 
prima. 

Zu neuer Fahrprüfung zurückgewiesen am 
Renvoye pour' nouvel examen le 
Rimandato p~r nuovo esame il' 

Der Experte 
L'cxpert·· ............................................ . 
TI perito 

Der Experte 
.. . . ~ ," .:-. ~ ...... , ............................ . L'cxpert ............... ; ............................ .. 

II perito 

Der Experte 
............... ..... ~ • a .. a • a • ~ i ••• a ......... .; ••• ,o .... .. L'expert ....................... , .................... . 

I1 perito 

I 

I 
.----------------------~ 
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7. Eidgenössischer Lernfahransweis (\V Eliss). 

Seitel. 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE . 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA. 

Eidgenössischer Lernfahrausweis 
Permis {ederal d' eleve co'nducteur 

Licenza federale per allievo. conducente 

Bundesgesetz v()m 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr 

Loi federale du 15 mars 1932 sur Ia 
circwation des vehicwes automobiles et' des cycle-:< 

Legge federale deI 15 marzo 1932 sulla 
circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi 

r.," .", 

Dip Sf'ite 2 des eidgE'nössischf'n Lernfahrausweises I>.lJBpricht df'l' Spit,> :2 (le, 
. Lf"rnfa hl':ülsweises. . 

j 
i 
I 
I 



Seite 3 (Eidgenössischer. .l..ernfabrau8weis) . 

. ~ ~ ------. -.. -.... --.. . . 

. Angaben über den Fahrschüler 
Indications relatives a l' eleve ·conducteur 

. Indicazioni concernenti l'allievo conducente 

Name und Vornamen 
Nom et prenoms ................................. : .............................................. .. 
Cognome e nome 

. GebtirtsdatUDl 
. Date 'de naissance ..................................... ; .............. : .... : ..... : ................... :. 

Data di nascita 

Heimaigemei:nde 
Commune d'origine ............................................................................ .. 
Comunedi attinenza 

Ste)~e - Emploi .. Funzion.e ................................. , ......................... ~ ..... ~.: .. .. 

Wohnort - Domicile - Domicilio ......................................... : .................. . 

Dieser Ausweis ist gültig bis ZUID 

. Ce permis est valable jusqn'au ...................................... ; ....................... . 
, . Questa licenza vale uno al' . 

den 
le ....................................... , ..................... .. 
li 
Unterschrift und Stempel der Behörde 

Signature et' sceau de l'autorite 
Firma . e sigillo della autorita 

............................................ "" ........ ,. ................... . 

Verlängerungen - Prolongations - Prolungamenti 

..................................................... -................................................................................... , ..................................................................................... ~ 

................ ,. ................................................................ ~ ......................................................................... " ................ " ............................... " .......... .. 

•••••••••••••• ............ ....... ....... ........................... ~ .................... o ............ ! ..................................................... .. 

.......... ............................................................................. 0 0 ....... '!; ................................................................................................. ~ ...... .. 

Die Seite 4 des eidgenössischen Lernfahrausweises "nt~r':'!('ht dpr Seitp 1 de~ 
Ll.'rnfilhra nswe ises. 
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8. Flhreraasweis (Blau).. 

Seite 1. 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE . 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bunde8gesetz vom 15~ März 1932 
. über den Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr 

Loi federale du 15 mars 1932 sur la 
circulat~on des v6hicules automobiles· et de8 cycles 

!.egge federale dell5 marzo 1932 8ulla 
circolazione degli autoveicoliedei velocipedi 

3 . c 

. FÜHRERAUSWEIS 
PERMIS DE CONDUIRE 

LICENZA DI CONDURRE 

Dieser AUsweis wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich zu erneuern 

Ce permis est6tabli pour l'ann6e civile 
. et doit etre. renouvel6 chaque annee 

Questa lieenz8. e rilasciata per la "dur~ta deli' anno civile 
e deve essere rinnovata ogni anno 

I 
I 

·1 

l. 
I 

I 
I 

. I 



Seite 2 (FGhrerawnreis). 

.. ---~ -_ .. -_ ............. -- _. 

Photographiedes . F,ührers - Photographie du condncteur 
. Fotografia delcoDdueente 

Stempel der Beh~rde 
. Sceau de 19autorite 

Sigillo della autoritä 

Unterschrift des Führers - Signature du condueteur 
Firma delcondueente 

Kategorien der zn führenden Motorfahrzeuge 
Categories des vehicules automobiles que le titula~re est 

aatorise a cQnduire 
Categorie degli autoveieoli ehe il titolare e autorizza to a condurre 

55 
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Seite.3 (FUbrerausweis). 

Angaben über den Führer - IndicatioDs relatives an conducteur 
Indicazioni coneernenti il conducente 

Name und Vornamen 
Nom etprenoms 
Cognome e. nome 

Geburtsdatum . Beruf 
Da te de riaissance ..... . . . . . . . .. . . .. .Profession 
Data di nascita Professione 
Heimatgemeinde (Ausländer: Heimatland) . 
Commune d'origine (etrangers: pays d'origine) 
Comune di attinenza (stranieri: paesed'origine) 

"Wohnort . 
Domicile -- .. _._ ................................................. ' 
Domicilio 
Militärische Einteilung 
Incorporation militaire '_., .................... _ ... " 

Grad 
Grade············· 
Grado Incorporazione· militare 

Prüfungsdatum Expertenbericht Nr .. 
Date de l'examen .................... . Rapport' de I'expert, nO ............... . 
Data deU' esame Rapporto deI perito, n. 

G~bühr 
Taxe Fr ................. . 
Tassa 

deli 
............................ ·Ie .... ,c .... '."' ... ' 

li 
Unterschrift und Stempel der Behörde 
Signature et sceau de l'autorite 
Firma e sigillo della autorita 

W ~chsel des Wohnorts des Führers ~ Changement de domicile 
du conducteur - Cambiamento di domicilio' deI conducente 

Neuer Wohnort Datum und Stempel der Behörde 
Nouveau domicile Date et sceau de l'autorite 
Nuovo domicilio Data e sigillo deUa autorita 

DiE' Seitp 4 des Fiihrerausweises entspricht der Seite -t- df:'5 Fahrz~uguuswei5f>:::. 
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, •• Besonderer }"'ühreransweis (RoO. 
Seite 1. 

. . 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT' 
'CONFEDERATION SUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug- und FabITadverkehr: 

Loi f6derwe' du 15 mars 1932 sur la 
circulation des. vehicules automobileset des cycles 

Legge J'ederale dei 15 marzo 1932 sulla 
circolazione degli autoveicoli edei velocipedi 

----~._-011--

Besonderer Führerausweis 
Pernlis de' conduire special 

Licen.za s.peciale di condurre 

Dieser Ausweis wird für das Kalenderjahr ausgestellt 
und ist jährlich zu erneuern 

Ce permis est etabli pour l'annee civile 
et doit eire renouvele chaque annee 

Questa licenza e rilasciata per la durata delI' anno civile 
e deve e8sere rinnovata ogni anno 

Dif SeitRn ~ bis 4 !lps be"ondprell Fühl'erausweises entsprechell . {Ien Seiten 2 his 4 
·lps F;ihr,·rausweises. 



~';-':"<'iji"'" ,.\ ,. '. ?;;'i~};t/~(";~ <,~ •• t;,t'~~~'f~~~.:'Cf~~~~'~;$>'/i' ~ 
.,' .... /!i,r<~4~~:;i~ft~}~:.~: . 

10. Eidgenössischer Führeraasweis (Blau) •. 

Seite 1. 

'. 

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE 

CONFEDERAZIONE SVIZZERA 

Bundesgesetz vom 15. März 1932 
über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr 

Loi f6derale du 15 mars _ 1932 8Ul' la 
circUlation des vehicules automobiles et des cycles 

. Legge federale delIS marzo 1932 sulla 
eircolazione degli auioveicoli e dei' velocipedi . . _. 

~idgenössischer Führerausweis 
. Permis federaIde conduire_ . 

Licenza -federale .di condurre 

Dieser Ausweis wird für das Kalenderjahr ausgei>tellt 
und ist jährlich zu erneuern 

Ce. permi8 est etabli pour I'annee civile 
ct doit ~tre. renouvele _ chaque annee . 

Questa ·licenzae n1asciata per la durata delI' anno civiJe 
e deve essere rinnovata ogni anno 

I 

nie Seite 2 des eidgenÖssischen Führerausweises entsprieht d"rS .. it.· ~ .j~; 
Führerausweises. -



Seite 3 (Eidgenössischer FQhrerausweis). 

Angaben über den I.'ührer - Indications relatives an condueteur 
Indicazioni. eoncementi il conducente 

Name ·UDd Vomamen 
Nom etpnnODl8 
Copome e DOme 
Geb~tam 
Date de naissaDce ......... . 
Data di liaecita 
Heimatgemeinde 
CoaunUDe d'oriple.·· ................... . 
Comane di attineDsa 
.Stelle 

Beruf 
Profession ... 
Professione 

Emploi .......................... . 
Fanaione 
Wohnort 
Domicile ........................................ . 
Domicilio 
MlIitirische Eintennng 
!neorporation mllitaire ....... . 
Incorporaaione mllitare 
PrIlfungidatam . 
Date de I'examen ... . ............... . 
Date deß' esame 

den 
le ... 
Ji 

Unterschrift UDd Stempel der Beharde 
Signat:are et eceau de l'autorit4i 
Firma e sigillo della autoriU 

Grad 
Grade .. 
Grado 

Erpertenbericht Nr. 
Rapport de l'expert. n° . 
Rapporto .del perito. n .. 

Wechsel des Wohnorts des Führers . - Changement de domicile 
du conducteur -. Cambiamento di domicilio deI conducente 

Neuer Wohnort 
Nouveau domiCUe 
Nuovo domicilio 

Datum Und Stempel· der Behörde 
Date et sceau de l'autorite 
Data e sigilIo della antorita 

Die Seite 4 des eidgenössischen Führerausweises ent8pricht der Seit!" t des 
Führerausweises. 
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c. Kontrollschilder. 
I. Von den Kantonen abzugebende Kontrollschilder. 

1. AlIg,emeines. 

a. Numerierungssystem. Jeder Kanton wiJ;d init zweigrossen Buchstaben 
bezeichnet und numeriert von lan.Die den Kantonen zugeteilten Buchstabel) 

· sind die folgenden: . 

Zürich . ZH Schaffhausen . . 
Bern.. BE . Appenzell A.-Rh. 
Luzern. LU Appenzell I.-Rh .. 

, Uri .'. .. UR ·St. Gallen. '. . . 
Schwyz '. SZ Graubünden.' 

. Unterwaiden ob dem Waid' OW Aargau . 
Unterwaiden ri.id dem Wald NW Thurgau 
Glarus. . GL . Tessin 
Zug. .' . ZG' Waadt 

. Freiburg . FR walls 
.Solothlll'll SO ~euenburg 

'. 
Baselstadi . BS Genf . . .'. 
Basellan \ 1 . . BL .. 

. 

SH 
AR 
AI 
SG 
GR 
AG 
TG 
TI 
VD 
VB 
NE 
GE 

b. Ausführung. Die Schilder sind aus .Metall herzustellen. Buchstaben und 
Zahlen müssen 'erhaben gepresst seih. Der Grund' ist weiss; die Buchstaben. 
und. Zahlen sind schwarz zu bemalen. Die auf den hintern Schildern vorge
sehenen . Wappen müssen erhaben gepresst und in den '\"orgeschriebenen Farben 
~ehalten sein. 

2. Kontrollschilder für . Motorwagen •. 
a. Vorderes Schild. Länge: 38 cm; Höhe: 11 cm. A.nordnung: Von links 

· ll<wh recht,s sind die dem Kanton zugeteilten Buchstaben, ein schwarzer Punkt 
in halber Höhe und die Zahlen aufzutragen. Buchstaben und Zahlen mÜSSen 
7'6 cm hoch sein;., die Breite der Striche beträgt 1'2 ein. . 

b. Hinteres Schild. Länge: 31 cm; Höhe: 24 cm.' Anordnung:,Im obern Teil 
5ind in der Mitte die dem Kanton zugeteilten Buchstaben, links davon das 
e.idgenössische, rechts das Kantonswappen, im untern Teil die Zahlen aufzu
tragen. Die Buchstaben müssen 9 cm, die Zahlen 9'5 em hoch sein; die Breite' 
der Striche beträgt 1'5 CID. Das eidgenössische und das kantonale Wappen 

· 'f)ü~sen 7 .. s CIU hoch und 5~6 CID breit sein. 



• 
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sr 
3. KontroUschilder für Motorrider • 

a. Vorderes Schild, doppelseitig •. Länge: 27 cm; Höhe:.9 cm. Anordnung: 
Von links nach rechts sind die dem Kanto~ zugeteilten Buchstaben, ein schwar

, zer Punkt in halber Höhe und die Zahlen aufzutragen. Buchstaben und Zahlen 
mli.ssen 5'7 em hoch sein; die Breite. der Striche beträgt 8 mm ... 

b. Hinteres Schild. Länge: 16 cm: Höhe: 14'5 cm. Anordnung: Im obern 
TeiL sind in der :\Iine diE' dem hclI1toIl zugeteilten Buchstaben. links davon das 
eidgenössische Wappen, rechts das Kantonswappen, im' untern Teil die Zahlen 
aufzutragen. Die Buchstaben müssen 5'2 em hoeh sein; ·die Breite ihrer Striche 
beträgt 8 mm. Die Zahlen müssen 5'7 cm ·hoch sein; bei 1-4stelligen Zahlen 
beträgt die Breite der Striche 8 nun, bei 5steIligen Zahlen 7 mm. Das eidgenös-

.' .~isch~ und das kantonale \Vappen plüssen 4 em hoch und 2'9 em breit sein. Der 
, Bl:ldius für die Abrundung der obern Ecken beträgt 2'5 cm. 

4. Kontro.lJschilder: für Anhänger. 
An Anhänger ist das gleic;he Kontrollschild wie für Motorwagen anzubrin

, gen, jedoch mit eigener Nummer. Für di(3 Anhänger haben die Kantone beson
dere Nummernserien vorzubehalten, 'wobei jeweils nur das hintere Schild her
zustellen und abzugeben ist. 

5 .. Händlerschilder. 
Als Händlerschilder sind gewöhnliehe Kontrollschilder . tür . l-Iotorwagen 

oder Motorräder abzug~ben. Die Kantone haben für diese Schilder besondere 
Nummernserien' vorzubehalten. 

6. Versuchschilder. 
Die Versuchschilder haben die gleichen Ausmasse und die gleiche .. :\.nord

llung wie die gewöhnlichen Kontrollschilder für die Motorwagen und die Motor
räder, mit dem einzigen Unterschied, dass Buchstaben, Punkt und Zahlen rot 
zu bemalen sind. . 

11. 'Von den Bundesbehörden abzugebende Kontrollsehilder. 
A. Kontrollschilder für die Militärmotorfahrzeuge. 

1. Allgemeines. 

a. Numerierungssystem. Die· Kontrollschilder der' Militärmotorfahrzeuge 
tragen den Buchstaben M. Sie werden VOll 1 an numeriert .. 

b. Ausführung. Die Schilder sind aus :Metall herzustellen. Buchstaben Uild 
Z;lhlen müssen erhaben gepresst sein. Der Grund ist dlmkelölivgrün, der 
Buchstabe ~J rot zu bemalen. Die Farbe der Zahlen ist weiss. Das Wappen mus~ 
t'rh~l iHC'll gepn'~~t nlld in den vorgeschriebenen Farben gehalten sein. 
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2. Kontrollschilder fi1r. Motorwagen. 
a. Vorderes Schild. Län.ge: 24 cm; Höh~: 15 cm~ Anordnung: Im obern 

Teil sind links das eidgenöf!.i3ischeWappen und rechts der Buchstabe M, im 
'. untern Teil die Zahlen aub,utragen. 

b. Hinteres Schild. Länge: 36 cm; Höhe: 22'0 Cill. Anordnung: Im obern 
Teil sind links das eidgenössische Wappen und' rechts .·der BuchstabeM. im 
untern Teil die Za,hlen aufzutragen: 

3. KontroUschilder für' Mot()rräder. 

a. Vorderes Schild, doppelseitig. Länge: 27 cm; Höhe: 9 cm. Anordnung: 
Von links nach. rechts' sind der Buchstabe Mund anschliessend die' Zahlen 
'aufzutragen .. 

b .. Hinteres Schild. Länge: 15'2 cm; Höhe: 10'5 cm. Anordnung: Im obern 
Teil sind in der Mitte das eidgenössische Wappen, links und rechts davon 
der Buchstabe M, im. untern Teil die Zahlen aufzutragen.' 

B. Kontrollschilder für die andern Motorfahrzeuge des Bundes. 

1. Allgemeines. 

3. Numene~gssystem.Die Kontrollschilder dieser Motorfahrzeuge tragen 
den Buchstabe.n· P. Sie werden von 1 an numeriert. 

b. Ausführung. Die Schilder sind aus.Metall herzn~tel1en. Buchstaben und 
Zahlen müssen erhaben gepresst sein. Bei den Motorfahrzeugen der Post-, 
Telegraphen- und Telephonverwaltung' ist der Grund gelb, bei den andern 
Motorfahrzeugen des Bundes weiss zu halten. Der Buchstabe P und die Zahlen 
sind schwarz zu bemalen. Das auf den hintern Schildern vorgesehene Wappen 
muss erhaben gepresst.und in den vorgeschriebenen Farben gehalten sein. 

2. Kontrollschilder für Motorwagen. 

a. Vorderes Schild. Lä.nge: 38 cm; Höhe: 1l'em. Anordnung: Von links 
nach rechts sind der Buchstabe P, ein schwarzer Punkt in halber Höhe und die 
Zahlen aufzutragen. 

b. Hinteres Schild. Länge: 31.cm; Höhe: 24 cm. Anordnung: Im obern 
Teil sind links da~ eidgenössische Wappen, rechts der Buchstabe P, im untern 
Teil di~ Zahlen, aufzutragen. 

3. Kontrollschilder für Motorräder. 

3. Vorderes Schild, doppelseitig. Länge::!.7 Cll1; Höhe: 9 cm. Anordnun.g:·, 
Von links nach rechts sind der Buchstabe P, ein schwarzer Punkt in halber 
Höbe und die Zahlen aufzutrilgen. 



b. Hinteres Schild. ,Länge: 16' em; Höhe: 14'1 em. Anordnung: Im obern 
Teil sind links das eidgenössische Wappen urid rechts' der Buchstabe P, im 
untern Teil die Zahlen aufzutragen. ' 

'4. Kontrollschüder f1l,r Anhänger. 

Am Anhänger ist das gleiche Kontrollschild wie 'für ,Motorwagen anzu
bringen, jedoch mit eigener Nummer. Für die Anhänger sind besondere Serien ' 
von Nummern vorzubehalten, wobei jeweils nur das hintere Schild her~;ustellen, 
und abzugeben ist. ' . 
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